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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

am 24. und 25. Novem-
ber 2023 trifft sich die 
kommunale Familie der 
Union im Palais Kongress 
in Kassel. Unter dem 
Motto „Grundsätzlich 
kommunal.“ wollen wir 
darüber beraten, was wir 

dazu beitragen können, damit unser Gemeinwesen und 
die Demokratie in Deutschland und Europa gestärkt wer-
den. Wir freuen uns sehr, dass wir gleich am Freitag auch 
den Vorsitzenden der EVP und der EVP-Fraktion im Euro-
päischen Parlament, Manfred Weber MdEP, und die Stell-
vertretende Generalsekretärin der CDU Deutschlands, 
Christina Stumpp MdB, bei uns begrüßen können. 

Am Samstag wollen wir unter anderem unsere Vorschläge für 
das Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands beschließen 
und freuen uns auf die Diskussion mit dem Generalsekretär 
der CDU Deutschlands, Dr. Carsten Linnemann MdB. Auf den 
Seiten 22-23 finden Sie das detaillierte Programm.

Die Kommunen sind bei der Unterbringung von geflüchte-
ten Menschen am Limit. Was können wir tun, um eine 
weitere Überforderung unserer Städte, Gemeinden und 
Kreise durch Migration zu vermeiden und die gesell-
schaftliche Akzeptanz für eine humanitäre Flüchtlingspo-

litik zu erhalten? Diese Frage bestimmt die Debatten in 
Deutschland. Der Bundesvorsitzende der KPV, Christian 
Haase MdB, macht dazu Vorschläge ab Seite 4 in diesem 
Heft. Das Thema wird uns in Kassel weiter beschäftigen.

Die Kommunen haben zuverlässige Partner an ihrer Seite. 
Die nachhaltige Weiterentwicklung der kommunalen Da-
seinsvorsorge und die Sicherstellung von gleichwertigen 
Lebensverhältnissen in Deutschland sind die Interessen, 
die sie alle miteinander verbindet. Lesen Sie dazu die wei-
teren Beiträge in diesem Heft.

Zahlreiche Unternehmen und Verbände beteiligen sich an 
der Ausstellung „Wirtschaft-kommunal“ in Kassel und freuen 
sich auf den persönlichen Austausch mit Ihnen. Eine Über-
sicht der Kooperationspartner finden Sie auf den Seiten 20-
21. Ohne ihr Engagement wäre die Veranstaltung nicht mög-
lich gewesen, ihnen gilt unser ganz besonderer Dank!

Wir sehen uns in Kassel!

Herzliche Grüße

Ihr

Tim-Rainer Bornholt
Hauptgeschäftsführer der Kommunalpolitischen 
Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV)
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Bei Fortschreibung der bisherigen Zahlen ist 2023 mit 
mehr als 325.000 Asylanträgen zu rechnen. Die Lage im 
Nahen Osten wird die Situation deutlich verschärfen. Um 
eine weitere Überforderung der Kommunen durch Migrati-
on zu vermeiden und die gesellschaftliche Akzeptanz einer 
humanitären Flüchtlingspolitik zu erhalten, muss das Zu-
zugsgeschehen deutlich begrenzt werden.

Die Situation auf Lampe-
dusa zeigt beispielhaft 
und eindringlich den drin-
genden Handlungsbedarf 
auf europäischer und na-
tionaler Ebene. Die Lage 
an den EU-Außengrenzen 
ist weiterhin dramatisch 
und wird sich aufgrund 
des terroristischen Über-
falls auf Israel zusätzlich 
verschärfen. Seit der 
Flüchtlingskrise 2015 sind 
über 2,6 Millionen Men-
schen nach Deutschland 
gekommen. Sie haben im 
überwiegenden Teil Asyl oder subsidiären Schutz erhalten. 
Falls nicht, wurden Duldungen ausgesprochen und nur ei-
ne geringe Anzahl der Menschen ohne Bleiberecht erfolg-
reich zurückgeführt. Bei Fortschreibung der aktuellen mo-
natlich erfassten Asylanträge werden in diesem Jahr in 
Deutschland mehr als 325.000 Asylanträge gestellt.

Kommunen sind mit der Aufnahme dieser Menschen am 
Limit und lehnen für sich die weitere Aufnahme ab. Um 
eine weitere Überforderung der kommunalen Ebene 
durch die Migration zu vermeiden und die gesellschaftli-
che Akzeptanz einer humanitären Flüchtlingspolitik wie-
der herzustellen, muss das Zuzugsgeschehen deutlich 
begrenzt werden. Ohne eine nachhaltige Begrenzung 
bzw. Verringerung der Zugangszahlen wird es keine Ver-
besserung der Lage geben. CDU und CSU stehen bereit 
gemeinsam mit der Bundesregierung an der Lösung der 
Krise zu arbeiten. Mit dem Deutschlandpakt kann dies ge-
lingen.

Reform des Europäischen Asylsystems 
muss schneller gehen

Es ist dabei allein der Bund, der wirksame Maßnahmen 
zur Begrenzung und Steuerung der Migrationsbewegun-
gen ergreifen kann. Aufgrund seiner Außenvertretungs-
kompetenz gilt dies bei der Frage der Zusammenarbeit 
auf EU-Ebene und mit Drittstaaten. In der innerdeutschen 
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Christian Haase MdB
Bundesvorsitzender der Kommunal-
politischen Vereinigung der CDU 
und CSU Deutschlands (KPV) und 
Haushaltspolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag

Ordnen, steuern und begrenzen

Bund muss endlich handeln 
in der Flüchtlingskrise
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Politik gilt dies für seine Rechtsetzungskompetenz in rele-
vanten Bereichen der Innen- und Migrationspolitik. Die 
Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
muss auch von Deutschland entschieden vorangetrieben 
werden. Es darf im weiteren Verfahren zu keinen Ab-
schwächungen kommen, das gilt insbesondere für das 
Instrument der Krisenverordnung. Viel zu lange hat sich 
die Bundesregierung der Verhinderung der weiteren Zu-
wanderung verweigert, es wurden weitere Anreize und 
Erleichterungen gesetzt und auf EU-Ebene wirksame 
Maßnahmen herausgezögert.

In einer global vernetzten Welt, bei erheblich größerer 
Mobilität, beim Agieren kommerzieller, krimineller 
Schlepperstrukturen und einem offensichtlichen sozialen 
Anreizsystem wird der Migrationsdruck weiter zunehmen. 
Damit wir auch in Zukunft in der Lage sind, Menschen 
Asyl zu gewähren, die unsere Hilfe wirklich benötigen, 
müssen wir die illegale Migration nach Deutschland wei-
testgehend eindämmen. Wir müssen uns die Frage stel-
len, ob das bestehende Asylsystem grundsätzlich ange-
passt werden muss.

Deutschlands Aufnahmekapazitäten sind 
erschöpft

Zur Wahrheit gehört, dass Deutschland nicht allen Men-
schen, die unsere Hilfe benötigen, helfen kann. Mit Blick 
auf die Integration und den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt können pro Jahr nicht unbegrenzt Menschen zu 
uns kommen. Der Bundeskanzler muss in einer Regie-

rungserklärung deutlich machen, dass Deutschlands Auf-
nahmekapazitäten erschöpft sind. Wir müssen unsere 
Kräfte nun darauf verwenden, die Menschen, die bereits 
bei uns sind, gut zu versorgen.

Die Aufnahme und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung 
hängt von der Perspektive ab, dass nur Menschen mit ei-
nem Aufenthaltsrecht bei uns bleiben und sich diese zu-
gewanderten Menschen in unsere Gesellschaft integrie-
ren, unsere Werte und Normen respektieren und sich zu 
eigen machen. Wir haben als aufnehmende Gesellschaft 
auch hier die Aufgabe, klare Vorgaben zu machen und 
unseren Anspruch deutlich zu artikulieren und im Zweifel 
auch durchzusetzen.

Wer in der EU ankommt, wird in der Regel nicht wieder 
gehen. Deshalb müssen wir für eine neue Migrations- und 
Integrationspolitik werben. Die Zuwanderung von Men-
schen aus unterschiedlichen Lebenswelten und Kultur-
kreisen kann nur gelingen, wenn die aufnehmende Gesell-
schaft dafür ein Konzept entwickelt und auf die Einhal-
tung ihrer Werte, Normen und auf der Akzeptanz des 
Leistungsprinzips besteht.

Zuwanderung in die EU darf in Zukunft nur noch legal und 
unter klaren einheitlichen Regeln erfolgen. Eine Einreise 
in die EU muss zuvor beantragt und genehmigt sein. 

Weitere Länder als sichere Herkunftsländer 
einstufen

EU-Anrainerstaaten müssen über Abkommen mit positi-
ven wie negativen Anreizen zur Zusammenarbeit ver-
pflichtet werden. Vereinbarungen mit Drittstaaten ha-
ben sich bis dato ohne ausreichenden Druck als wenig 
wirksam erwiesen. Der Beschluss des Europäischen 
Rats vom 09.02.2023, den Visahebel gegen nicht koope-
rative Staaten verstärkt einzusetzen, muss nun auch 
seine Anwendung finden. Zudem muss das System der 
sicheren Herkunftsländer ausgebaut werden: Dazu zäh-
len Georgien, Moldau, Tunesien, Algerien, Marokko und 
Indien. Außerdem sollen in Deutschland Transitzonen 
und Rückkehrzentren geschaffen werden. In diesen 
Transitzonen an den Landesgrenzen sollen beschleunig-
te Verfahren für Asylbewerber mit geringer Bleibepers-
pektive durchgeführt werden. Abgelehnte Asylbewerber 
sollen im Anschluss in Rückkehrzentren nach dänischem 
Vorbild untergebracht werden. In den Zentren soll kon-
sequent das Sachleistungsprinzip angewandt werden. 
Die Leistungen sind auf den absoluten Mindestbedarf zu 
reduzieren.
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Auch ist es den Bürgerinnen und Bürgern nicht länger ver-
mittelbar, dass aus EU-Mitgliedstaaten unerlaubt einrei-
sende Drittstaatsangehörige, die ein Asylbegehren an-
bringen, stets der Grenzübertritt gewährt wird und sie an 
die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet 
werden. Der Bund ist aufgefordert, die rechtlichen Mög-
lichkeiten der Einreiseverweigerung nach § 18 AsylG in-
tensiv zu prüfen und diese gerade vor dem Hintergrund 
des wenig funktionsfähigen Dublin-Verfahrens zu bewer-
ten. Der Bundespolizei muss es möglich sein, auch Asyl-
begehrende, die aus einem EU-Mitgliedstaat einreisen, 
zurückzuweisen.  

Freiwillige Aufnahmeprogramme  
unverzüglich beenden

Das bestehende Asylrecht muss einer grundsätzlichen 
Überprüfung unterzogen werden. Alle freiwilligen Aufnah-
meprogramme wie beispielsweise aus Afghanistan müs-
sen unverzüglich gestoppt werden und keine weiteren 
Anreize zur Migration gesetzt werden. Dazu zählen die 
geplante schnellere Einbürgerung, die Ausweitung des 
Familiennachzugs oder die Identitätsklärung durch Versi-
cherung an Eides statt. Wie bereits 2018 muss auch jetzt 
der Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter ausge-
setzt werden. 

Für uns in den Kommunen ist es wichtig, zwischen dem 
Asylsystem und der Fachkräftezuwanderung klar zu tren-
nen. Aus christlicher Verantwortung müssen und wollen 
wir Menschen, die verfolgt und vertrieben werden, unter-

Länder und Kommunen können noch so gut aufgestellt 
sein. Ohne maßgebliche und erfolgsversprechende Un-
ternehmungen des Bundes werden die Rückführungszah-
len auf absehbare Zeit nicht das erforderliche Niveau für 
eine ausgewogene Migrationspolitik erreichen.

Unkontrollierte Einreisen müssen unter-
bunden werden

Der EU-Grenzschutz muss so gestärkt werden, dass un-
kontrollierte Einreisen gänzlich unterbunden werden. Wir 
müssen dafür auch neue Technologien integrieren und 
ggf. den Datenschutz anpassen und die notwendigen 
rechtlichen Grundlagen schaffen.

Durch die Analyse von Mobilfunkdaten, insbesondere 
von Signalen, die von Mobiltelefonen in verschiedenen 
Funkzellen erzeugt werden, können Forscher, Behörden 
und Organisationen Einblicke in die Mobilität von Men-
schen erhalten. Biometrische Identifikationssysteme 
müssen flächendeckend zur Anwendung kommen mit 
Fingerabdruck- und Gesichtserkennungstechnologien, 
um Flüchtende sicher zu identifizieren. Fortgeschrittene 
Radar- und Überwachungstechnologien können dazu 
beitragen, unautorisierte Grenzübertritte frühzeitig zu 
erkennen. Unbemannte Luftfahrzeuge können zur Über-
wachung großer Grenzgebiete eingesetzt werden und 
liefern Echtzeitinformationen für die Grenzkontrollbe-
hörden. Künstliche Intelligenz kann dazu verwendet 
werden, Verhaltensmuster zu identifizieren und Anoma-
lien in den Datenströmen zu erkennen. Die Analyse gro-
ßer Datenmengen kann dazu beitragen, Muster in der 
Migration zu identifizieren und präventive Maßnahmen 
zu ergreifen. Und nicht zuletzt können moderne Zaun-
systeme mit Sensoren dazu beitragen, unbefugte Grenz-
übertritte zu verhindern. 

Solange ein effektiver EU-Grenzschutz nicht gewährleis-
tet ist, müssen nationale Grenzkontrollen an den EU-Bin-
nengrenzen beispielsweise zu Polen, Tschechien und der 
Schweiz dafür Sorge tragen, illegale Sekundärmigration 
zu unterbinden. Dafür muss die Bundespolizei mit mo-
dernster Technik ausgestattet werden, wie Drohnen, 
Herzschlagsensoren oder Wärmebildkameras. Es hat viel 
zu lange gedauert, bis die Bundesregierung diese statio-
nären Grenzkontrollen bei der EU beantragt hat und um-
setzt. Klar ist, die nationalen Grenzkontrollen sollten nur 
vorübergehend eingesetzt werden, da sie dem Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb der EU widersprechen. Die Bun-
desregierung hat die Zeit für wirksame Maßnahmen zur 
Begrenzung der illegalen Migration nicht genutzt. 
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Deutschlands starke 
Partnerin für Nachhaltigkeit.
Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft kann ganz 
Deutschland auf die Unterstützung der Sparkassen- 
Finanzgruppe zählen. Mit der größten Finanzierungs-
summe für den Mittelstand und als Partnerin von 
40 Millionen Privatkundinnen und -kunden machen 
wir uns stark für einen Wandel, der für alle zum 
 Erfolg wird. Im Großen wie im Kleinen. Mehr erfahren: 
sparkasse.de/mittelstand 

Der Wandel kommt 
überall hin. Gut, dass 
wir schon da sind.

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Versorgung von Flüchtlingen dauerhaft  
finanzieren

Wir fordern die Bundesregierung auf, unverzüglich für 
eine tragfähige, dauerhafte Regelung für die Bewälti-
gung der finanziellen Lasten bei der Unterbringung, Ver-
sorgung und Integration von Migranten zu sorgen. Die 
Ampel lässt die Kommunen bisher im Stich. Der Bund 
hat beim Treffen des Bundeskanzlers mit den Minister-
präsidenten im Mai 2023 zusätzlich eine Milliarde Euro 
im Jahr 2023 für flüchtlingsbezogene Kosten und die Di-
gitalisierung der Ausländerbehörden zugesagt. Diese 
Zusage reicht aber nicht aus, um der tatsächlichen Kos-
tensituation Rechnung zu tragen. Wenn wir kein flächen-
deckendes Zurückfahren kommunaler Angebote erleben 
wollen, müssen der Bundeskanzler und Bundesfinanzmi-
nister nachlegen. 

stützen und möglichst frühzeitig präventiv Fluchtbewe-
gungen entgegenwirken.

Der Zuzug von Fachkräften muss nach Lage auf dem Ar-
beitsmarkt vereinfacht werden. Ein digitales Einreise- und 
Arbeitsvermittlungsportal kann dafür das richtige Instru-
ment sein.
Wer nach Deutschland zugezogen ist, muss zur Integrati-
on verpflichtet werden. Dies fängt mit dem Erlernen der 
deutschen Sprache an. Dazu müssen die Sprachkurse 
schneller greifen, ausgeweitet und verpflichtend werden.

Wir unterstützen die Pläne des Freistaates Bayern, Asyl-
bewerber für gemeinnützige Arbeiten zu verpflichten und 
bei abgelehnten Asylbewerbern die bisherige Barauszah-
lung von Hilfen durch Sachleistungen mit einer Chipkarte 
zu ersetzen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) in 
Deutschland wiesen im 1. Halbjahr 2023 ein Finanzierungsdefizit 
von 7,3 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (De-
statis) nach vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassen-
statistik mitteilt, war das Finanzierungsdefizit damit deutlich hö-
her als im 1. Halbjahr 2022. Damals hatte das Defizit 1,6 Milliarden 
Euro betragen.

Das Ergebnis setzt sich aus kommunalen Kern- und Extrahaushal-
ten zusammen: Das Defizit der Kernhaushalte belief sich im 1. 
Halbjahr 2023 auf 8,2 Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr 2022 hatte 
es bei 2,0 Milliarden gelegen. Die Extrahaushalte erzielten dage-
gen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungsüberschuss von 0,8 
Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Überschuss 0,4 
Milliarden Euro betragen.

Ausgaben für Sozialleistungen wachsen deutlich
Die bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände 
stiegen im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022 
sehr stark um 11,0 % beziehungsweise 16,6 Milliarden Euro auf 
167,6 Milliarden Euro.

Treiber der Ausgaben waren vor allem die Sozialleistungen, die im 
1. Halbjahr 2023 um 11,8 % oder 3,9 Milliarden Euro höher waren 
als im 1. Halbjahr 2022 und sich auf insgesamt 37,1 Milliarden Eu-
ro beliefen. Hauptgrund für den Anstieg waren die zum 1. Januar 
2023 erhöhten Regelsätze für das Bürgergeld in der Sozialhilfe 
nach SGB XII und SGB II. Außerdem wurden die Schutzsuchenden 
aus der Ukraine seit Juni 2022 aus dem Rechtskreis des Asylbe-
werberleistungsgesetz in den des SGB II überführt. Deswegen re-
duzierten sich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 
10,1 % auf 1,8 Milliarden Euro.

Beide Entwicklungen – die erhöhten Regelsätze für das Bürgergeld 
und der Bezug von Leistungen nach SGB II durch Schutzsuchende 

aus der Ukraine – führten zu einer höheren Zahl leistungsberech-
tigter Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Da die kommunalen Leis-
tungen nach SGB II – überwiegend für Unterkunft und Heizung – 
zusätzlich vom Anstieg der Energiepreise infolge des russischen 
Angriffs auf die Ukraine betroffen waren, lagen sie im 1. Halbjahr 
2023 mit +20,4 % deutlich höher als im Vorjahreszeitraum und be-
liefen sich auf 7,1 Milliarden Euro. Im Gegenzug stiegen die Erstat-
tungen des Bundes der Kosten für Unterkunft und Heizung um 
21,9 % auf 4,4 Milliarden Euro. Der Bund trug damit vorläufig knapp 
zwei Drittel (66 %) der Unterkunfts- und Heizkosten.

Auch die Ausgaben für die übrigen wesentlichen kommunalen So-
zialleistungen stiegen im 1. Halbjahr 2023 beträchtlich: Die Aus-
gaben für Eingliederungshilfen nach SGB IX erhöhten sich gegen-
über dem Vorjahreszeitraum um 8,1 % auf 9,8 Milliarden Euro, die 
Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII um 15,7 % auf 9,2 Milliar-
den Euro und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB 
VIII um 14,3 % auf 7,7 Milliarden Euro.

Neben den Ausgaben für Sozialleistungen wuchsen auch andere 
bedeutsame Ausgabearten kräftig: In den Kernhaushalten stiegen 
die Personalausgaben um 7,0 % auf 37,1 Milliarden Euro, was vor 
allem auf den Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst zurück-
zuführen ist, insbesondere auf die Sonderzahlung zum Inflations-
ausgleich im Juni 2023. Die laufenden Sachaufwendungen stiegen 
um 7,9 % und die Sachinvestitionen um 15,2 %, was auch auf die 
allgemeine Teuerung zurückzuführen ist.

Weitere Hinweise finden Sie auf der  
Seite des Statistischen Bundesamtes

Exkurs

Kommunales Finanzierungsdefizit
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Mit unseren Krankenhäusern, Poliklinika, Reha-, 
Pflege- und Eingliederungseinrich tungen an  
60 Standorten sind wir Vorreiter in Medizin,  
Pflege und Betreuung.

Die AMEOS Gruppe steht für eine umfassende  
und zukunftssichere Versorgung der Bevöl kerung  
in regionalen Netzwerken.

AMEOS ist einer der größten Gesundheitsversorger 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr 
als 18.000 Mitarbeitende kümmern sich jährlich um  
das Wohlergehen von über einer halben Million  
Menschen – eine gesellschaftliche Verantwortung, 
der wir verpflichtet sind.

Denn für AMEOS gilt: Vor allem Gesundheit.

AMEOS sichert die 
Gesundheitsversorgung  
in den Regionen
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lität erhält und fördert und die städtebauliche Qualität 
unserer Städte und Dörfer weiter erhöht. Baukultur und 
Umbaukultur sind für uns keine Fremdwörter. Wo nötig, 
präferieren wir Qualität auch gegen rein monetäres Inves-
toreninteresse. 

Wir stehen für das Konzept der Europäischen Stadt, das 
Veränderung sensibel gestaltet und Wert auf Funktions-
mischung und Vitalität legt. 

Ein grünes Wohnumfeld ist für uns eine Selbstverständ-
lichkeit. Das bezieht sich nicht nur auf den öffentlichen 
Raum, sondern auch auf die Chance von ausreichend gro-
ßen Gärten, die auch ausreichend Raum für die Pflanzung 
eines Baumes lassen. Angemessene Gärten sind für uns 
kein „Flächenverbrauch“, sondern Lebens- und Naturqua-
lität und ein Beitrag zum Umweltschutz. 

Unsere Dörfer sind Zukunftsorte. Jahrzehntelang wur-
den sie oft nur als strukturschwache Räume und viel zu 
selten als Räume mit großem Potenzial betrachtet. Die 
Digitalisierung löst nun Infrastruktur- und Versorgungs-

Das Netzwerk „Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen“ der 
Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU 
Deutschlands (KPV) hat ein Thesenpapier erarbeitet, das 
auch Gegenstand der Beratungen und Beschlussfassun-
gen im Rahmen des Kommunalkongresses und der Bun-
desvertreterversammlung der KPV in Kassel sein soll. Fe-
derführend daran mitgewirkt haben der Leiter des Netz-
werkes, Landrat Christoph Göbel, und der ehemalige Bür-
germeister und Staatssekretär a. D., Dr. Jan Heinisch MdL.

Stadt- und  
Dorfentwicklung

Unsere Städte und Dörfer sind als gebaute Umwelt 
Grundlage unserer Lebensqualität. Dorf- und Stadtgestal-
tung sind anspruchsvolle Aufgaben – von Historie und 
Denkmalschutz bis Moderne. Wir stehen für einen sen-
siblen und wertschätzenden Umgang mit Bauprojekten 
und Bausubstanz, der unsere Heimat gestaltet, Individua-

Zur Diskussion

Zukunftsorte gestalten
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Christoph Göbel
Landrat des Landkreises München
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probleme und macht den ländlichen Raum zur hervor-
ragenden Kombination von Arbeit und Lebensqualität, 
eingebettet in eine qualitätvolle Kulturlandschaft. Die 
Unterstützung des ländlichen Raumes verstehen wir mit 
Blick auf seine Leistung für den urbanen Raum (Nah-
rungsmittelproduktion, Erholung, erneuerbare Energien 
(Windkraft, Freiflächen- und Agri-PV)) als besondere 
Verpflichtung, sehen vor allem aber auch die Qualitäten 
des ländlichen Raumes mit seinen besonderen Potenzia-
len für die künftigen Herausforderungen der Siedlungs-
entwicklung. 

Auch Gewerbegebiete sind für uns mehr als eine An-
sammlung von Unternehmensgrundstücken. Wir sorgen 
bei Neuentwicklungen für moderne Arbeitsbedingungen 
auch jenseits der Werktore, indem wir Campusfunktionen 
wie Kindertagesbetreuung, Gastronomie, Sportangebote 
und Aufenthaltszonen mitdenken. Im gebauten Bestand 
fördern und unterstützen wir eine Weiterentwicklung in 
diesem Sinne. 

Besonderen Druck verspüren bislang rein auf Einzelhan-
del ausgerichtete Innenstädte und Lagen. Da sie zugleich 
meist die „Visitenkarte“ der jeweiligen Städte oder Stadt-
teile sind, stehen wir vor der historischen Aufgabe, den 
Weg für einen neuen Funktionsmix zu bereiten, der die-
sen Lagen einen Sinn erhält. 

Aus den vorgenannten Gründen stärken wir mit gut aus-
gestatteten Förderprogrammen die Bemühungen der ört-
lichen Gemeinschaft bei der Weiterentwicklung ihrer 
Wohn-, Arbeits- und Lebensumgebung. 
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Bauen geht nicht ohne Bauland. Eine steigende Bevölke-
rung und explodierende Grundstückspreise beweisen, 
dass das Angebot zu niedrig ist. Das Aus für den § 13b 
BauGB verschärft die Situation insbesondere für kleinere 
Kommunen in ländlichen Räumen zusätzlich. Der Verweis 
auf Innenverdichtung, oder angeblich ungenutzte Brach- 
oder Konversionspotentiale kann nicht die einzige Ant-
wort auf Flächenbedarfe sein. Wir stehen für einen sorg-
samen Umgang mit dem kostbaren Gut „Fläche“, müssen 
aber mit klugen Mechanismen wieder Wettbewerb und 
Flexibilität in den Baulandmarkt bringen. Zudem müssen 
wir künftig ehrliche Statistiken führen, die mit dem 
Kampfbegriff des so genannten „Flächenverbrauchs“ bre-
chen, der auch Ausgleichsflächen, also ökologische Auf-
wertung, sachwidrig als „Verbrauch“ erfasst. Ziel muss 
sein, stattdessen die wirkliche Flächeninanspruchnahme 
und Versiegelung auszuweisen. 

Wohnen, Arbeiten und Leben sind undenkbar ohne eine 
qualitätvolle Mobilität. In Anerkennung der Vielfalt von 
Verkehrsmitteln, Mobilitätsbedürfnissen und neuer Lo-
gistik stehen wir für eine offene und konstruktive Ver-
kehrspolitik, deren besonderer Anspruch die angepasste 
Mischung der Angebote und ihre Vernetzung ist. Unsere 
Mobilitätspolitik schaut nicht nur auf die Verkehrsmittel, 
wenn sie sich bewegen, sondern auch auf die Parkzeit: 
Wohnen, Einkaufen und Arbeiten funktionieren nicht oh-
ne Stellflächen und Lademöglichkeiten für Fahrrad und 
Auto. 

Wohnen

Menschen wohnen immer, unabhängig von Ort, Lebens-
alter und Geldbeutel. Wir stehen für eine Vielfalt von 
Wohnangeboten für jedes Bedürfnis und jede finanzielle 
Situation. Wohnangebote müssen flexibel und am Markt 
ausreichend verfügbar sein. Ein vielfältiger und offener 
Kauf-/ Mietmarkt sorgt dafür, dass Menschen ihre Wohn-
situation selbst nach ihren Wünschen – je nach Bedarf 
auch immer wieder neu – gestalten können. Wir sehen 
darin ein wichtiges Stück individueller Freiheit, die sich 
jenseits so genannter „Wohnraumversorgung“, die den 
Menschen vorgibt, wie sie zu wohnen und leben haben, 
bewegt. Für uns sind Bedarf und Bedürfnis nicht zwin-
gend gleichzusetzen. 

Wir sehen die öffentliche Hand ordnungspolitisch überall 
dort in der Pflicht, wo entgegen der Nachfrage Angebote 
fehlen: Sei es in der Barrierearmut oder -freiheit, bei ju-
gend- oder altersangepassten Wohnformen oder bei der 
Verwirklichung des Traums vom Eigenheim, sei es in Form 



12

Bezahlbare Wohnungen und insbesondere auch Woh-
nungseigentum stellen ein sozialpolitisches Korrektiv dar, 
befördern die aktive Bürgergesellschaft und sorgen für 
eine nach Generationen und sozialen Milieus breit aufge-
stellte Gesellschaft.

Insbesondere die einheimische Bevölkerung soll mit Mo-
dellen der Wohnraumförderung darin bestärkt werden, 
Eigentum zu schaffen und so sowohl örtliche Bindung wie 
Altersvorsorge zu betreiben.

Raumordnung, Bauplanungs-  
und Bauordnungsrecht

Unser Baurecht ist hoch komplex. Wir sind der Überzeu-
gung, dass es vielerorts gute Qualitäten erzeugt hat, se-
hen aber auch fatale Ergebnisse von Stadtentwicklungs-
politik. 

Ein Verzicht auf überbordende Steuerung oder Verfah-
renskomplexität führt nicht zu schlechteren Ergebnissen. 

Besonders komplex ist das Verhältnis der Ebenen von 
Raumordnung und Bauplanungsrecht. Hier ist die Raum-
ordnung auf ihre rahmensetzende Kompetenz zu reduzie-
ren. Im Lichte der kommunalen Planungshoheit muss die 
Regelungstiefe der übergeordneten Planung begrenzt 
bleiben, um einen konkreten planerischen Durchgriff zu 
vermeiden und den Kommunen die eigenverantwortliche 
Planung mit der größten Problem- und Bürgernähe zu er-
halten.

Mehr noch als Neuentwicklungen bedarf es einer proakti-
ven Begleitung von Bestandsweiterentwicklung, also der 
Arrondierung von Wohnlagen/Dörfern oder entspre-
chend überschaubarer Expansionsbedürfnisse von Un-
ternehmen. Hier bedarf es einer Bagatellklausel, um Ab-
wanderungsbewegungen von Wirtschaft zu verhindern 
und Bestände in ihrer Nutzung zu halten, ohne notwendi-
ge Unternehmensweiterentwicklung auszubremsen. 

Im Bauordnungsrecht finden sich ebenfalls erhebliche 
stille Reserven für eine Entbürokratisierung. Nicht nur die 
Verfahrensdigitalisierung, sondern auch die Freistellung 
oder Sachverständigenprüfungen/-bescheinigungen kön-
nen den behördlichen Aufwand deutlich zurückführen. 
Dies ist umso bedeutsamer, als dass gerade in diesen Fel-
dern im öffentlichen Dienst erhebliche Personalknapp-
heit herrscht. 

der Eigentumswohnung oder des Einfamilienhauses. 
Wohneigentum ist für uns nicht nur die beste Altersvor-
sorge, sondern auch ein Garant für Wohnqualität und 
Wohnumfeldqualität. 

Bau- und Wohnungspolitik ist ein komplexes Feld mit vie-
len Akteuren und Verantwortungsträgern. Wir sehen 
Wohnungspolitik in den Rathäusern daher als Chefsache, 
angesiedelt zwischen Stadtentwicklung und Gesell-
schafts- bzw. Sozialpolitik, an. 
Grundlage einer guten örtlichen Wohnungspolitik ist im-
mer eine Analyse des Hier und Jetzt, verbunden mit einer 
Prognose sich entwickelnder Bedarfe und eine Betrach-
tung des Angebots bzw. der Bestände. Passgenaue Ant-
worten lassen sich nur auf einer solchen Basis ermitteln. 

Wohnqualität muss sich zwingend auch außerhalb der ei-
genen vier Wände fortsetzen. Der öffentliche Raum und 
der offene Raum auf Mehrfamilienhausgrundstücken 
brauchen eine stärkere Hinwendung aller Verantwortli-
chen. Wir unterstützen kluge und neue Konzepte für die 
bessere Nutzung auch bisher bestehender grüner „Tot-
räume“ und fördern in Mehrfamilienhausgebieten kom-
munikative Orte ebenso wie individualisierte Gartenkon-
zepte, die unter- oder nicht genutzte Flächen mit neuem 
Leben füllen. 

Kommunen müssen weiterhin und in allen Ebenen die 
Möglichkeit haben und finanziell in die Lage versetzt wer-
den, kommunalen Wohnungsbau zu betreiben und be-
zahlbaren (frei finanzierten) kommunalen Wohnungsbe-
stand zur Vermietung an Einheimische, junge Familien, 
Beschäftigte im örtlichen Dienstleistungssektor und im 
kommunalen Bereich vorzuhalten.
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Gestalter und Schrittmacher 
der Energiewende
Finanzstarker und langfristiger 
Partner in Ihrer Region

Die Energiewende ist nur als Gemeinschaftsprojekt und
mit Akzeptanz vor Ort möglich. Dabei sind uns die frühzeitige 
Einbindung aller Ak teure und die fi nanzielle Beteiligung der 
Bürger:innen sowie der Kommunen ein besonderes Anliegen.

Region Nord-West

Region Nord-Ost

Region West

Region Ost

Region Süd

Hamburg

Hannover

LeipzigDüsseldorf

Mainz

Stuttgart

Augsburg

Rostock

Berlin

 rwe.com/beteiligungsmodelle
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ist. Bei staatlichen Beihilfen handelt es sich um finanzielle 
Unterstützungen, mit dem Zweck, bestimmte wirtschaft-
liche Aktivitäten oder Unternehmungen zu fördern. Dabei 
verfügen nicht nur nationale Regierungen über die Mög-
lichkeit Beihilfen zu gewähren, sondern auch Kommunen 
als lokale Verwaltungseinheiten. Kommunen sind damit 
einerseits Empfänger staatlicher Förderungen und treten 
andererseits selbst als Geldgeber für die kommunale Da-
seinsvorsorge auf. So können sie beispielsweise, sofern 
die entsprechenden Empfänger die Vorgaben im Rahmen 
der EU-Umweltpolitik erfüllen, Gelder an diese für Um-
weltschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen auszahlen.

Hierbei kommt dem europäischen Beihilferecht Kontroll-
funktion bei der Vergabe staatlicher Beihilfen und Sub-
ventionen in der EU zu. Das erklärte Ziel ist es, wettbe-
werbsverzerrende Subventionen und Vergünstigungen zu 
verhindern. Beihilfen, welche sich nicht negativ auf den 
Binnenmarkt auswirken, sind also grundsätzlich zugelas-
sen. Wohingegen solche, die einen bestimmten Schwel-
lenwert überschreiten, bei der Europäischen Kommission 
zwecks Genehmigung gemeldet werden müssen. Eine 

In ihrer jüngsten Rede zur Lage der Europäischen Union 
verwies Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen 
einmal mehr auf die anstehenden Herausforderungen, wel-
che in unser aller Leben immer stärker spürbar werden. 
Die ehrgeizigen Ziele des ökologischen und digitalen Wan-
dels, die sich die EU selbst gesetzt hat, werden auch wei-
terhin intensiv verfolgt. Zugleich will die EU an ihrer nicht 
weniger ambitionierten Wachstumsstrategie festhalten. 
Um beides miteinander in Einklang zu bringen, bedarf es 
einer wirksamen und nachhaltigen Investitionsoffensive. 
Ein gemeinsamer Appell des Vorsitzenden der Europäi-
schen Volkpartei (EVP) und Vorsitzenden der EVP-Fraktion 
im Europäischen Parlament, Manfred Weber und den Mit-
gliedern der EVP-Fraktion Christian Doleschal, Sabine Ver-
heyen und Marion Walsmann.

Als Wegbereiter ebenjener Transformation spielen vor al-
lem die Kommunen eine Schlüsselrolle. Das liegt nicht 
zuletzt daran, dass rund zwei Drittel der öffentlichen In-
vestitionen auf kommunaler Ebene getätigt werden. Da-
bei werden die Kommunalverwaltungen nicht nur mit den 
erforderlichen Anpassungen an die Folgen des Klimawan-
dels, der Digitalisierung oder des demografischen Wan-
dels konfrontiert. Auch andere, bislang unvorhergesehe-
ne Belastungen, schränken den finanziellen Spielraum 
der Kommunen weiter ein. So wirken sich steigende Kos-
ten im Allgemeinen und hohe Zinssätze im Speziellen 
schmerzlich auf die kommunalen Haushalte aus. In An-
betracht dieser Unsicherheiten wächst die Gefahr, dass 
die Kommunen die (transformativen) Aufgaben nicht län-
ger bewältigen können. Eine Stärkung der kommunalen 
Handlungs- und Investitionsfähigkeit muss daher höchste 
Priorität haben.

Hierzu kann die EU einen entscheidenden Beitrag leisten. 
Unserer Auffassung nach muss am europäischen Beihilfe-
recht angesetzt werden, dessen pragmatische Ausgestal-
tung für die Kommunen von fundamentaler Bedeutung 

Für unsere Kommunen:

Europäisches Beihilferecht 
zeitgemäß anpassen 
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Ausnahme davon stellen die sogenannten „De-minimis-
Beihilfen“ dar. Dies sind geringfügige Beihilfen, die unter-
halb festgelegter Schwellenwerte liegen und ohne vorhe-
rige Anmeldung gewährt werden können. Damit geht ein 
erheblich geringerer administrativer Aufwand nicht nur 
für die Empfänger, sondern für alle beteiligten Parteien 
einher.

Mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen, wie 
etwa jene des Green Deals, halten wir eine Anpassung 
des europäischen Beihilferechts, insbesondere im Be-
reich der De-minimis-Beihilfen, für unerlässlich. Der Vor-
schlag der Kommission, die Schwellenwerte von 200.000 
Euro auf 275.000 Euro innerhalb von drei Jahren zu erhö-
hen, geht hierbei nicht weit genug. Diese Erhöhung – 
wenn auch grundsätzlich zu begrüßen – ist leider nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein und wird den kommunalen 
Realitäten nicht gerecht.

So muss man sich vor Augen führen, dass der Schwellen-
wert für De-minimis-Beihilfen – mit Ausnahme der Anpas-
sung an die Inflationsentwicklung – seit 2006 nicht mehr 
aktualisiert wurde. Berücksichtigt wurden allerdings le-
diglich die Entwicklungen im Zeitraum 2006 bis 2013. Die 
geplante Erhöhung soll hingegen der Preisentwicklung 
von 2014 bis 2030 Rechnung tragen. Allerdings haben wir 
nicht nur jetzt schon mit einer erheblich angezogenen In-
flation zu kämpfen, sondern werden auch in den kom-
menden Jahren mit weiteren, schwer zu prognostizieren-
den Preissteigerungen konfrontiert sein. Inwiefern nun 
eine pauschale Erhöhung die vergangenen sowie künfti-
gen Preissteigerungen adäquat widerspiegeln soll, bleibt 
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das Geheimnis der Kommission. Dass eine solche Anpas-
sung unzureichend ist, wird umso deutlicher, als man die 
De-minimis-Beihilfen auch als Beschleuniger für lokale 
Investitionen begreifen muss. Sie bieten den Kommunen 
eine flexible und rechtssichere Anschubfinanzierung, wel-
che gerade in Zeiten großer Unsicherheit und konjunktu-
reller Eintrübungen nötiger denn je ist.

Erhöhung der Schwellenwerte dringend  
erforderlich

Wir, als Mitglieder der CDU/CSU-Gruppe im Europäi-
schen Parlament, fordern daher nachdrücklich eine sub-
stantielle Erhöhung der Schwellenwerte auf 500.000 Eu-
ro in drei Steuerjahren. Außerdem sollte im Rahmen der 
De-minimis-Beihilfen auf die geplanten Register auf euro-
päischer bzw. nationaler Ebene verzichtet werden. Die 
Kommission plant hierbei, dass Informationen aller ge-
währten Beihilfen – gleich welcher Höhe – übermittelt 
werden sollen. Nach unserem Ermessen muss jedoch – 
bei aller Notwendigkeit zu höheren Schwellenwerten – 
zugleich auch der für die Genehmigung nötige Prüf- und 
Verwaltungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis 
zum Förderbetrag stehen. Zusätzliche administrative Bür-
den und Kosten, etwa in Form von teuren Spezialisten 
und langwieriger Verfahren führen lediglich dazu, dass 
Beihilfen nicht in Anspruch genommen, Projekte nicht 
weiterverfolgt und Chancen schlussendlich vertan wer-
den.

Kurz gesagt: Die Kommission täte sowohl sich selbst als 
auch dem Gemeinwohl mit einer substantiellen Anhebung 
des Schwellenwertes, bei zugleich geringeren administra-
tiven Vorgaben, einen großen Gefallen. Einerseits würde 
ein reduzierter Verwaltungsaufwand Kapazitäten bei der 
Kommission freisetzen, die für die Prüfung größerer Bei-
hilfefälle genutzt werden könnten. Andererseits könnten 
die Kommunen, da Förderungen vereinfacht und die Um-
setzung konkreter Vorhaben vor Ort beschleunigt wür-
den, gleichzeitig von effektiveren Beihilfen profitieren. Es 
ist wichtiger denn je, dass die Kommunen und kommuna-
len Unternehmen einem zeit- und sachgemäßen Beihilfe-
recht unterworfen sind. Nur so können sie auch in Zu-
kunft ihren Aufgaben sowie selbst gesteckten Zielen 
nachkommen, was wiederum im besten Interesse unse-
rer Bürgerinnen und Bürgern ist.
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etwa 280.000 Kilowattstunden Strom im Jahr einge-
spart werden.

Eine weitere innovative Maßnahme ist die Nutzung der 
Abwärme aus den Gewerbekühlschränken zur effizienten 
Beheizung von Verkaufsflächen, Malls und Lagern. Dies 
trägt zur Schonung von Energieressourcen bei.
 
Kaufland investiert außerdem konsequent in Photovolta-
ikanlagen. Neue Gebäude und bestehende Filialen wer-
den, wo immer möglich, mit durchschnittlichen Anlagen-
größen von etwa 300 KWp ausgestattet. Dies ermöglicht 
eine direkte Nutzung des erzeugten Stroms bis zu 90 Pro-
zent in der Filiale, wodurch bis zu 15 Prozent des Gesamt-
energiebedarfs einer Filiale durch Photovoltaik gedeckt 
werden kann.
 
Die umfassenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Kauf-
land Immobilien zeigen, dass ökologische Verantwortung 
und wirtschaftlicher Erfolg in der Immobilienbranche 
Hand in Hand gehen können. Kaufland Immobilien setzt 
damit einen wegweisenden Standard im Klimaschutz.

Die wachsende Bedrohung durch den Klimawandel erfor-
dert dringendes Handeln auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen. Kaufland ist sich dieser Aufgabe nicht nur be-
wusst, sondern setzt unter anderem im Immobilienbe-
reich bereits vielfältig Maßnahmen zugunsten des Klima-
schutzes um.

Bei jedem Neubau und jeder Revitalisierung von Be-
standsimmobilien legt Kaufland den Fokus auf Nachhal-
tigkeit. Ziel ist es, die Auswirkungen des Klimawandels zu 
minimieren und die Emission von Treibhausgasen zu re-
duzieren. Dies wird durch innovative Ansätze, nachhaltige 
Baustoffe und moderne Technologien erreicht.
 
Ein wegweisendes Beispiel ist die Kaufland-Filiale in 
Marktredwitz, Bayern. Hier wurde erstmalig Holz aus re-
gionaler Forstwirtschaft für die Tragkonstruktion einge-
setzt.
 
Kaufland hat in den vergangenen Jahren verstärkt auf 
die Modernisierung und Revitalisierung bestehender 
Handelsstandorte gesetzt. Dabei werden ESG konforme 
Maßnahmen umgesetzt, die individuell auf den jeweili-
gen Standort zugeschnitten sind. Beispielsweise wer-
den bei Dachsanierungen Abdichtungsbahnen verwen-
det, die aus recyceltem PET-Flaschenmaterial bestehen. 
Zudem wurden in den vergangenen beiden Jahren be-
stehende Filialen in Deutschland auf energieeffiziente 
LED-Beleuchtung umgestellt. Pro Filiale können dadurch 

Nachhaltigkeit bei Kaufland Immobilien Deutschland: 

Grün ist der rote Faden!
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Die Ziele sind hochgesteckt: Bis 2030 sollen mindestens 
80 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms aus er-
neuerbaren Energien stammen. Das erfordert für die Kom-
munen jedoch eine große Kraftanstrengung und zeigt 
gleichzeitig, wie wichtig der beschleunigte Ausbau von Er-
neuerbaren Energien ist. 

Landflächen sind hierbei der Schlüssel zum Erfolg: Das 
„Wind an Land-Gesetz“ sieht vor, dass zwei Prozent der 
Landesfläche für Windenergie zur Verfügung gestellt wer-
den. RWE will zur Energiewende im Heimatmarkt Deutsch-
land beitragen und jedes Erneuerbaren-Projekt realisie-
ren, das möglich ist. Mit mehr als 125 Jahren Erfahrung 
im Energiesektor ist RWE ein internationaler Partner mit 
starker Investitionskraft. Allein im Bereich Onshore-Wind 

und PV sieht RWE ein Zubaupotenzial von rund 5 Giga-
watt bis 2030. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird RWE 
allein in Deutschland 15 Milliarden Euro brutto in ihr grü-
nes Portfolio investieren. 

Die Beteiligung der Gemeinschaft

Hierzulande setzt RWE bereits seit Jahren lokale Projekte 
mit Partnerkommunen um. RWE legt deshalb großen 
Wert auf regionale Wertschöpfung, transparente Kommu-
nikation und die Beteiligung aller Akteure. Anregungen 
und Bedenken werden bei der Projektplanung konstruktiv 
aufgenommen sowie bürgerliches Engagement und loka-
le Wertschöpfung unterstützt. Damit alle – sowohl Land-
besitzer, Bürger als auch die Kommune selbst – von den 
Vorteilen der erneuerbaren Energien profitieren, bietet 
RWE umfassende Beteiligungsmöglichkeiten an. Da RWE 
die Erneuerbaren-Energien-Anlagen nach der Projektent-
wicklung selbst finanziert und betreibt, steht die langfris-
tige Zusammenarbeit und Zufriedenheit aller Akteure im 
Vordergrund. Die Partnerschaften und Beteiligungsfor-
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mate werden dabei stets individuell für die Bedürfnisse 
der Kommunen und Projektpartner ausgearbeitet und an-
gepasst. 

RWE verpflichtet sich freiwillig zum Klima-
bonus und stärkt kommunale Beteiligung 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz macht es möglich: 
RWE verpflichtet sich seit dem 1. Januar 2023 zur freiwil-
ligen Zahlung des „RWE-Klimabonus“, sowohl für künftige 
Anlagen als auch für Bestandsanlagen. RWE zahlt umlie-
genden Gemeinden eine Beteiligung von insgesamt 0,2 
Cent pro Kilowattstunde, die vor Ort erzeugt wurde. Kom-
munen, die zusammen mit RWE auf Erneuerbare Energien 
setzen, könnten so mit den zusätzlichen Einnahmen bei-
spielsweise kommunale Einrichtungen wie Kitas, Schulen 
oder Feuerwehren finanziell stärken. Erneuerbare-Ener-
gien-Projekte in Ihrer Region tragen somit nicht nur zum 
Umweltschutz bei, sondern stärken auch deutlich die fi-
nanzielle Stabilität von Gemeinden. Mit RWE haben Sie 
die Chance, Ihre Region nachhaltig zu gestalten. 

Gemeinsam für die Energiewende: 

RWE als Partner für  
Kommunen
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Die Antwort finden Sie im

SDG-Portal!

sdg-portal.
de

Instagram

Wo steht Ihre Kommune auf dem 
Weg zu den Nachhaltigkeitszielen
der Vereinten Nationen?

Wo steht Ihre Kommune auf dem 

Ansprechpartner:

Oliver Haubner, Bertelsmann Stiftung I oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de
Henrik Riedel, Bertelsmann Stiftung I henrik.riedel@bertelsmann-stiftung.de
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Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 18, 56073 Koblenz
Ansprechpartner:
Dr. Andreas Necknig 
Beauftragter für politische Organisationen
Tel.: 02 61 4 98 – 13 89
Andreas.Necknig@debeka.de

Deutscher Sparkassen- und  
Giroverband e. V. 
Charlottenstraße 47, 10117 Berlin  
www.dsgv.de

EBERO AG
August-Euler-Str. 3, 50259 Pulheim

ekom21 – KGRZ Hessen
Carlo-Mierendorff-Str. 11, 35398 Gießen 
Thomas David
thomas.david@ekom21.de

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW)
Friedrich-Ebert-Allee 40, 53113 Bonn
info@service-eine-welt.de
www.service-eine-welt.de

GELSENWASSER AG
Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen
Dr. Arnt Baer
arnt.baer@gelsenwasser.de

GVV-Kommunalversicherung VVaG 
Aachener Straße 952-958, 50933 Köln
info@gvv.de
www.gvv-kommunal.de

INSA-CONSULERE GmbH
INSA-Haus
Arndtstraße 1, 99096 Erfurt
Tel.: 0361/38 03 95 70
Fax: 0361 / 6 44 31 11
info@insa-consulere.de
www.insa-consulere.de

ALTUS renewables GmbH
Kleinoberfeld 5, 76135 Karlsruhe
Ansprechpartner: Thorsten Wehner
t-wehner@altus-re.de
www.altus-re.de
Tel.: 0160 7850260

AMEOS Gruppe
Bahnhofplatz 14, CH-8021 Zürich
Dr. Christoph Arnold
Generalbevollmächtigter Beteiligungs- 
erwerb, Integration und Revision
christoph.arnold@ameos.ch
www.ameos.eu

apetito AG
Bonifatiusstr. 305, 48432 Rheine
Tel. 05971 799-0
info@apetito.de
www.apetito.de

BDEW Bundesverband der Energie-  
und Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin
doris.schneider@bdew.de
www.bdew.de

brain-SCC GmbH 
Fritz-Haber-Straße 9, 06217 Merseburg
Tel.: 03461 84130-10 
info@brain-scc.de 
Ansprechpartner: Steven Hartung

Bundesamt für die Sicherheit der  
nuklearen Entsorgung
Wegelystraße 80, 10623 Berlin
www.base.bund.de
www.endlagersuche-infoplattform.de
Ansprechpartner:innen für den  
Kongress-kommunal
Christian Schwöbel
Sarah Albrecht
kommunen@base.bund.de

Ausstellung Wirtschaft-kommunal
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Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
Postfach 12 53, 74172 Neckarsulm
Susanne Gehle 
Immobilien Kaufland Deutschland
susanne.gehle@kaufland.de

KGSt
Kommunale Gemeinschaftsstelle für  
Verwaltungsmanagement
Gereonstr. 18-32, 50670 Köln
Tel.: 0221 37689-0
kgst@kgst.de
www.kgst.de

Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & 
Co. KG
Konrad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden
Tel. 0611-8 80 86 10
vertrieb@ksv-medien.de
www.ksv-medien.de
Ansprechpartner / Vertriebsleitung: 
Herr Alexander von Kühlmann                
Tel.: 0611-8 80 86 32

Kompetenzzentrum Kommunale  
Wärmewende (KWW) 
Ein Projekt der Deutschen Energie-Agentur 
(dena)
Leipziger Str. 90-92, 06108 Halle (Saale)
beratung@kww-halle.de 
www.kww-halle.de

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
KommunalAkademie 
Rathausallee 12, 53757 Sankt Augustin
christoph.jansen@kas.de
Tel. 02241 - 246 4213

RWE Renewables Deutschland GmbH
Knesebeckstraße 62/63, 10719 Berlin 

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden  
Markus Enninga
Leiter Unternehmenskunden und öffentli-
cher Sektor
Tel.: 0 173 - 348 70 24
markus.enninga@schufa.de
www.schufa.de

Verband der Südwestdeutschen  
Wohnungswirtschaft e.V.
VdW südwest
Franklinstraße 62, 60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069 – 97065103
therese.schmude@vdwsuedwest.de

Verband Deutscher Verkehrsunter- 
nehmen e.V. (VDV)
Leipziger Platz 8, 10117 Berlin
Tel.: 030 - 399932-10
hauptstadtbuero@vdv.de
www.vdv.de

Verband kommunaler Unternehmen e.V.
Dorothea Misch-Balanjuk, GFin Abt.  
Kommunikation
VKU Hauptgeschäftsstelle
Invalidenstr. 91, 10115 Berlin
Tel.: 030 - 58580-221
misch@vku.de
www.vku.de

zfm - Zentrum für Management- und 
Personalberatung
Edmund Mastiaux & Partner
Meckenheimer Allee 162, 53115 Bonn
Edmund Mastiaux
zfm-Geschäftsführer
service@zfm-bonn.de
www.zfm-bonn.de

Zukunft Gas e. V.
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Tel: 030 4606015-0
office@gas.info
www.gas.info

Ausstellung Wirtschaft-kommunal
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Freitag, 24. November 2023
Beginn: 15.00 Uhr 

ca. 17.30 Uhr
Sechs parallele Foren, anschließend Empfang-kommunal und Abendessen

Kongress-kommunal 2023

Christian Haase MdB
Bundesvorsitzender der 
Kommunalpolitischen  

Vereinigung der CDU und 
CSU, Haushaltspolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion 
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Markus Lewe
Oberbürgermeister  
der Stadt Münster,

Präsident des  
Deutschen Städtetages
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Reinhard Sager
Präsident des Deutschen 

Landkreistages
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Christina Stumpp MdB
Stv. Generalsekretärin der 

CDU Deutschlands
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Manfred Weber MdEP
Vorsitzender der Europäi-

schen Volkpartei (EVP) 
und der EVP-Fraktion im  
Europäischen Parlament
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Forum Bauen und Wohnen

Moderation:  
Christoph Göbel
Landrat und Vorsitzender des KPV-Netzwerkes 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Podium:
Matthias Berger
Politischer Referent, Verband der Südwestdeut-
schen Wohnungswirtschaft (VdW südwest)

Bernd Düsterdiek
Beigeordneter des Deutschen Städte- und  
Gemeindebundes

Susanne Gehle 
Geschäftsführerin Immobilienprojekte Region 
Süd, Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Dr. Jan Heinisch MdL 
Staatssekretär a.D.

Michael Kießling MdB 
Mitglied im Ausschuss Wohnen, Stadtentwick-
lung, Bauwesen und Kommunen des Deutschen 
Bundestages

Forum Digitalisierung

Moderation: 
Christian Engelhardt 
Landrat, Stv. KPV-Bundesvorsitzender und Vor-
sitzender der AG Digitalisierung 

Podium:
Patrick Burghardt
Staatssekretär, CIO und Bevollmächtigter für  
E-Government und Informationstechnologie des 
Landes Hessen 

Matthias Drexelius (angefragt)
Geschäftsführer ekom21

Franz-Reinhard Habbel
Geschäftsführer, HABBEL GmbH

Josef Oster MdB 
Stv. KPV-Bundesvorsitzender 
Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Ausschuss für Inneres und Heimat

Sirko Scheffler 
Geschäftsführer der brain-SCC GmbH
Vorstandsvorsitzender des Verbandes der mittel-
ständischen IT-Dienstleister und Softwareher-
steller für den öffentlichen Sektor e.V. -  
DATABUND

Forum Energie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Moderation:  
Lars Martin Klieve 
Vorstand der Stadtwerke Essen AG, Bundes-
schatzmeister der KPV

Podium:
Dr. Arnt Baer 
Leiter Politik und Verbände, GELSENWASSER AG

Andrees Gentzsch 
Hauptgeschäftsführer für Energienetze, Regulierung 
und Recht, BDEW Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V.

Dr. Timm Kehler
Vorstand, Zukunft Gas e. V.

Ingbert Liebing 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler 
Unternehmen e. V. (VKU)

Andreas Loh 
Geschäftsführer der Iqony Energies GmbH 

Klaus Mack MdB
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz des 
Deutschen Bundestages

Carsten Wischmeyer
Head of Origination Onshore & PV
RWE Renewables Deutschland GmbH
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Samstag, 25. November 2023
Beginn: 9.00 Uhr 
Bundesvertreterversammlung

Kongress-kommunal 2023

Uwe Becker 
Staatssekretär für Europa-

angelegenheiten und
Beauftragter der Hessi-

schen Landesregierung für 
Jüdisches Leben und  
den Kampf gegen den  

Antisemitismus

Marion Walsmann MdEP 
Stv. Vorsitzende der CDU/CSU 
Gruppe in der EVP-Fraktion im 

Europäischen Parlament
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Reinhard Sager
Präsident des Deutschen 

Landkreistages
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Christian Haase MdB
Bundesvorsitzender der Kommunalpoliti-
schen Vereinigung der CDU und CSU, 
Haushaltspolitischer Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion 

Dr. Carsten Linnemann MdB
Generalsekretär der CDU Deutschlands

Stephan Paule
Bürgermeister der Stadt Alsfeld
Vorsitzender der KPV Hessen 
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Forum Kommunalfinanzen

Moderation: 
Ekkehard Grunwald 
Kämmerer, Stv. KPV-Bundesvorsitzender 

Podium:
Dr. Klaus Effing 
Vorstand der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsmanagement (KGSt) 

Verena Göppert 
Ständige Vertreterin des Hauptgeschäftsführers 
des Deutschen Städtetages

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des  
Deutschen Landkreistages

Markus Kassing
Key Sales Manager – ESG & Compliance
SCHUFA Holding AG

Stefan Rößle  
Landrat im Landkreis Donau-Ries 
KPV-Vorsitzender der CSU in Bayern

Christina Stumpp MdB 
Stv. Generalsekretärin der CDU Deutschlands

Forum Mobilität 

Moderation: 
Dorothea Misch-Balanjuk
Geschäftsführerin Abteilung Kommunikation und 
Public Affairs beim Verband kommunaler Unter-
nehmen e.V. (VKU)

Podium:
Michael Donth MdB  
Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen 
Bundestages

Claudia Hopfe 
Abgeordnete der Regionsversammlung  
Niedersachsen, Vorsitzende des KPV-Netzwerkes 
Wirtschaft und Verkehr 

Ulrich Jaeger
Verkehrsvorstand bei DSW21
Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-West- 
falen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV)

Marion Walsmann MdEP 
Stv. Vorsitzende der CDU/CSU Gruppe in der 
EVP-Fraktion im Europäischen Parlament
 

Forum Soziales

Moderation: 
Alexandra Marzi
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wirges

Peter Beuth MdL 
Staatsminister des Innern und für Sport des Lan-
des Hessen

Marc Elxnat 
Büroleiter des Hauptgeschäftsführers beim 
Deutschen Städte- und Gemeindebund

Michael Löher 
Vorstand, Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge e. V.

Petra Nicolaisen MdB
Stv. Vorsitzende der AG Kommunalpolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Reinhard Sager 
Präsident des Deutschen Landkreistages

Matthias Selle 
Kreisrat im Landkreis Osnabrück

Prof. Dr. Thomas Voelzke
Vizepräsident a. D. und Vorsitzender Richter a. D. 
am Bundessozialgericht

Tagesordnung
TOP 1: Regularien
TOP 2: Grußworte
TOP 3: Bericht der Mandatsprüfungskommission 

TOP 4: Aussprache
TOP 5: Anträge 
TOP 6: Schlusswort (ca. 14.00 Uhr)
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des Kongresses sowie zur Verwendung und Veröffentli-
chung solcher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Be-
richterstattung über den Kongress-kommunal erklärt. 

Anreise mit der Bahn
Neben den Sparangeboten der Deutschen Bahn können 
Sie auch das spezielle Reiseangebot der Deutschen Bahn 
zum Kongress-kommunal 2023 nutzen. Weitere Informa-
tionen finden Sie auf kpv.de.

Ab dem IC-Bahnhof Kassel/Wilhelmshöhe fahren Sie mit 
der Straßenbahn Linie 4, Richtung Kaufungen/Papierfabrik/
Helsa/Hess. Lichtenau, bis Haltestelle „Kongress Palais“.

Anreise mit dem Auto
Das Kassel Kongress Palais liegt mitten in Deutschland 
und ist aus allen Richtungen auf kürzestem Weg zu errei-
chen. Eingabe in Ihr Navigationssystem: 
Kassel Kongress Palais 
Holger-Börner-Platz 1 
34119 Kassel

Parkmöglichkeiten finden Sie im Parkhaus Kongress Pa-
lais/Kattenstraße mit 109 Stellplätzen. Weitere Parkplätze 
im öffentlichen Raum gibt es in der direkten Umgebung.

Übernachtung
Wir empfehlen die Nutzung von Vermittlungsportalen wie 
HRS.de oder booking.com, um das beste Angebot für Ihre 
Übernachtung in Kassel zu finden.

Organisation:
Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU 
Deutschlands
Klingelhöferstr. 8
10785 Berlin
Telefon: 030 / 2 20 70-4 70
Telefax: 030 / 2 20 70-4 79
E-Mail: info@kpv.de
Internet: https://kpv.de

Tagungsbeitrag:
Der Beitrag in Höhe von 45 Euro wird bei Aushändigung 
der Unterlagen im Tagungsbüro erhoben.

Tagungsort:
Kassel Kongress Palais
Holger-Börner-Platz 1
34119 Kassel

Tagungsbüro:
Das Tagungsbüro ist am 24.11.2023 von 12.00 Uhr bis 
20.00 Uhr und am 25.11.2023 von 8.30 Uhr bis Tagungs-
ende geöffnet
Telefon: 0 30/220 70 470
E-Mail: info@kpv.de

Ihre Teilnahme:
Die Teilnahme ist nur nach vorheriger verbindlicher An-
meldung möglich. Sie erhalten eine schriftliche Bestäti-
gung, die Sie für den Einlass zum Kongress benötigen.
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung wird das Einver-
ständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen im Rahmen 

Kongress-kommunal 2023  
Organisatorische Hinweise
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Ihr direkter Draht zu uns:

GVV Kommunalversicherung VVaG
Aachener Straße 952–958 | 50933 Köln 
T: 0221 4893-920 | sekretariatbd@gvv.de

GVV Kommunal
Finanzielle Absicherung kommunaler
Entscheidungsträger

gvv-kommunal.de

Bürgermeister, Ratsmitglieder sowie hauptamtliche Mitarbeiter engagieren sich für ihre Gemeinden. Dabei 
treffen sie wichtige Entscheidungen für das Gemeinwohl. Kommt es hierbei zu einem Schaden, haften sie 
häufig mit ihrem gesamten Privatvermögen.

Bei den tagtäglich zahlreichen Entscheidungen bleiben Fehlentscheidungen und Versäumnisse nicht aus. 
Nicht selten geraten diese Fälle sogar in den Fokus der Aufsichtsbehörden und Gerichte. Schützen Sie Ihre 
Entscheidungsträger vor den Folgen von Fehlern mit:

• einer Vermögenseigenschadenversicherung und
•  einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Kommunal D&O).

Weil Fehler von Entscheidungsträgern oft zu besonders hohen Vermögensschäden führen, reicht 
die Deckungssumme der Vermögenseigenschadenversicherung nicht immer aus. Mit der 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung von GVV Kommunal werden kommunale 
Entscheidungsträger finanziell abgesichert.

Treffen Sie die wirklich wichtigen Versicherungsentscheidungen erst nach sorgfältiger 
Beratung. Unsere erfahrenen Mitgliedsberater sind bestens dafür ausgebildet.

AZ_GVV Kommunal_NEU_210x297+3.indd   1AZ_GVV Kommunal_NEU_210x297+3.indd   1 23.03.22   13:3423.03.22   13:34
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Die Ausgangssituation: Die thüringische Stadt Ilmenau ist eine 
Universitätsstadt im Landkreis Ilm-Kreis mit rund 39.000 Ein-
wohnern. Sie verfügt über zahlreiche öffentliche Einrichtun-
gen wie ein Krankenhaus und diverse Schulen. Stark geprägt 
ist Ilmenau durch die gleichnamige Technische Universität. 
Weitere Einrichtungen, wie ein Ableger des Fraunhofer Insti-
tuts, sind in der Nähe der Hochschule entstanden. Die tradi-
tionelle Glasindustrie ist weitgehend durch neue dienstleis-
tende Betriebe ersetzt. Vor diesem Hintergrund bestand die 
Aufgabe darin, eine Fernwärmeversorgung aufzubauen, die 
die Wärmeversorgung der Stadt sicherstellt.

Die Lösung: Die Geschichte der zentralen Fernwärmever-
sorgung in Ilmenau begann bereits 1972 mit der Versor-
gung der Großbetriebe „Werk für Technisches Glas“ und 
„Henneberg Porzellan“ sowie der Entstehung neuer 
Wohngebiete. Später wurden auch die Gebäude der 
„Technischen Hochschule“ (heute TU Ilmenau) mit Fern-
wärme erschlossen.

Von Beginn an setzte man dabei auf Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK), das heißt auf Anlagen, die nicht nur 
Wärme, sondern zugleich auch Strom erzeugten und 
deshalb besonders effizient waren. Zunächst kam 
Schweröl als Brennstoff zum Einsatz, ehe 1983 14 Roh-
braunkohlekessel die Schwerölanlage ersetzten. Diese 
Braunkohlekessel blieben bis in die 1990er-Jahre im 
Einsatz.

Mit dem Ziel, gemeinsam mit einem technischen Partner 
die Wärmeversorgung der Stadt weiterzuentwickeln, wur-
de am 26. November 1991 die heutige Ilmenauer Wärme-
versorgung GmbH gegründet.

Die Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH (IWV) ist eine ge-
meinsame Gesellschaft der Iqony Energies GmbH (49 %) 
und der Stadt Ilmenau (51 %). Die IWV sorgt seit mehr als 
30 Jahren für ganzheitliche und nachhaltige Wärme ener-
gie in der gesamten Kernstadt Ilmenau.

In der gemeinsamen Gesellschaft folgte schließlich die 
schrittweise Modernisierung der Erzeugungsanlagen und 
die Erweiterung des Fernwärmenetzes. Als Brennstoffe 
dienten nun Erdgas und Heizöl. Eine neue KWK-Anlage 
mit Gasturbine wurde 1995 in Betrieb genommen und 
blieb bis 2010 im Einsatz.

Seit 2001 bietet die IWV ihren Kundinnen und Kunden auch 
Fernkälte und maßgeschneiderte Contracting- Lösungen an. 
Beispiele hierfür sind die Kälteversorgung der TU Ilmenau 
sowie verschiedene Nahwärmeinseln. Eine weitere Optimie-
rung der Energieerzeugung erfolgte durch Inbetriebnahme 
des Biomasse-Heizkraftwerkes Ilmenau am 21. Juli 2005. 
Seitdem wird mehr als die Hälfte der Fernwärme aus Bio-
masse erzeugt und gleichzeitig auch Strom produziert.

Dies war ein weiterer Meilenstein zur Senkung der CO2-
Emissionen und damit auch zur Senkung des Primärener-
giefaktors der Fernwärmeversorgung in Ilmenau.

Wärmewende in Ilmenau

Biomasse senkt die  
CO2-Emissionen und  
den Primärenergiefaktor
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Integration weiterer Fördermaßnahmen  
zur Ausweitung des Wärmenetzes und  
Gestaltung der Versorgungssicherheit

2013 wurden ein Biomethan-Blockheizkraftwerk und ein 
Rauchgaswärmetauscher zur weiteren Effizienzsteigerung in 
Betrieb genommen. Heute umfasst das Wärmenetz mehr als 
73 km Hauptverteilleitungen mit ca. 1.100 Kundenstationen 
oder Kundenanlagen. Zusammen kommen sie auf einen ther-
mischen Gesamtanschlusswert von rund 77 Megawatt (MW).

Darüber hinaus betreibt die IWV eine Kälteversorgung mit 
insgesamt 4,2 MW in einem Kältenetz mit einer Trassen-
länge von etwa 2,1 km. Hierbei wird Fernwärme genutzt, 
um die Absorptionskältemaschinen anzutreiben. Auch 
diese kommt letztlich aus der Biomasse, denn Biomasse 
wird zur Erzeugung von Fernwärme eingesetzt, die dann 
wiederum die Kälte erzeugt. Somit erfolgt auch die Kälte-
erzeugung in Ilmenau auf Basis erneuerbarer Energien.

Mit einer Leitungslänge von über 70 km und einem Wärmever-
kauf von mehr als 80.000 MWh im Jahr leistet die Ilmenauer 
Wärmeversorgung GmbH einen wesentlichen Beitrag zur Ener-
gieversorgung der Stadt Ilmenau. Permanent legen wir unse-
ren Fokus auf eine effiziente und moderne Energieerzeugung, 
so Andreas Böffel, technischer Geschäftsführer der IWV.

Leistung/Nutzen:

Iqony ist ein langfristiger Partner bei der Entwicklung von 
komplexen Energieversorgungssystemen, die über die 
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Vertragslaufzeit schrittweise optimiert und dekarboni-
siert werden.

Der Nutzen für die Einwohner in der Kommune und somit 
auch für Industrie und Gewerbe vor Ort sind hohe Versor-
gungssicherheit und eine dank des Einsatzes von Biomasse 
klimafreundliche Energieerzeugung. Für die Kommune ist 
die Senkung des Primärenergiefaktors ein ausdrückliches 
Ziel, denn diese macht nicht zuletzt den Wohnstandort at-
traktiv: Die Menschen sollen gut versorgt sein und sich in 
ihrer Heimat wohlfühlen. Gleichzeitig strebt die Stadt die 
Realisierung weiterer Bauvorhaben an. Des Weiteren wird 
der Standort dank des niedrigen Primärenergiefaktors auch 
für Industrie und Gewerbe interessant bzw. bleibt attraktiv.

Somit wird die klimafreundliche Energieversorgung auf 
Biomasse-Basis zur entscheidenden Verbindung von 
Stadt, Industrie und Gewerbe einerseits und der Iqony 
Energies GmbH andererseits. 

Mit einer Leitungslänge von über 70 km und einem Wär-
meverkauf von mehr als 80.000 MWh im Jahr leistet die 
Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH einen wesentlichen 
Beitrag zur Energieversorgung der Stadt Ilmenau. Perma-
nent legen wir unseren Fokus auf eine effiziente und mo-
derne Energieerzeugung, so Andreas Böffel, technischer 
Geschäftsführer der IWV.

Iqony Energies ist hervorgegangen aus dem grünen 
Geschäft der STEAG und hat ein klares Ziel: Energie-
wende machbar machen. Dezentral, nachhaltig, effizi-
ent und regenerativ – mit diesem Anspruch entwickelt 
Iqony Energies die besten Energielösungen rund um 
Strom, Wärme, Fernwärme, Kälte, Druckluft oder Pro-
zessdampf für und mit Kunden und Partnern.
Dabei reicht das Leistungsspektrum von Windenergie 
über Grubengas und Biomasse bis hin zu Geothermie 
sowie der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Wär-
menetzen. Dies macht Iqony deutschlandweit zum 
Marktführer bei geothermischer Wärmeversorgung, zu 
einem der größten Betreiber von Biomasse-Heizkraft-
werken, einem der größten Fernwärmeversorger und 
Contracting-Dienstleister mit mehr als 100 Blockheiz-
kraftwerken im Megawattbereich und dem führenden 
Verwerter bei der Nutzbarmachung von Grubengas. Da-
mit sorgt Iqony Tag für Tag für mehr Effizienz und weni-
ger Ressourcenverbrauch in der Energieerzeugung. 
Kontakt:
Iqony Energies GmbH I St. Johanner-Str. 101-105 I 
66115 Saarbrücken I T +49 681 9494-9417 I  
vertrieb-iqe@iqony.energy
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Kommunen brauchen verlässliche Netzwerke, in denen 
ganzheitlich und nachhaltig gedacht und gehandelt wird. 
Komplexe Themen und Problemstellungen können wir nur 
gemeinsam und im wechselseitigen Austausch mit dem ge-
samten kommunalen Ökosystem angehen und lösen. Un-
sere Kommunen können Netzwerke! Das erleben wir in der 
KGSt und unsere Mitglieder in den Landkreisen, Städten 
und Gemeinden seit Jahrzehnten. Netzwerk, Kommune 
und KGSt gehören zusammen.

Das Thema „Netzwerkkommune“ haben wir als KGSt des-
halb in den Mittelpunkt unserer strategischen Ausrich-
tung gestellt. Das Leitbild der Netzwerkkommune ist für 
uns handlungsleitend.

Nachhaltig handeln und die digitale Transformation ge-
stalten sind dabei die großen Themen unserer Zeit. Sie 
stellen Kommunen vor enorme Herausforderungen und 
bieten gleichzeitig viel Potenzial für positive Veränderun-

gen. Dabei ist es wichtig, Nachhaltigkeit ganzheitlich in 
den Ausprägungen Ökologie, Ökonomie und Soziales zu 
betrachten und bei der digitalen Transformation beson-
ders die Aspekte Automation und Künstliche Intelligenz 
(KI) in den Blick zu nehmen. Außerdem sollten beide 
Stränge integriert betrachtet und aktiv gestaltet werden.

Weitere thematische Herausforderungen, die wir in den 
Blick nehmen, sind der Arbeitskräftemangel, der sich im-
mer weiter zuspitzt, strukturelle Haushaltsdefizite, die 
nach der Pandemie noch einmal eine ganz neue Bedeu-
tung bekommen und die zunehmende Krisendichte, die 
unseren Alltag bestimmt und für die sich Kommunen in 
Zukunft resilienter und robuster aufstellen müssen.

Wir sind überzeugt, dass die Bedeutung der Kommunen 
in den kommenden Jahren weiter steigen wird. In den Ge-
meinden, Städten und Landkreisen bzw. Kreisen und an-
deren kommunalen Institutionen herrscht eine innovative 
und kreative Stimmung. Die Kommunen in Deutschland 
können wesentliche Beiträge leisten und Vorbild für örtli-
che Gemeinschaften in anderen Staaten sein. Wir als 

KGSt bündeln dieses Potenzial und werden unsere kom-
munalen Mitglieder weiterhin als die Denk- und Ideenfab-
rik für das kommunale Management unterstützen. 

Unsere Verpflichtungen:
• Wir sind für Kommunen die Anlaufstelle in Fragen des 

kommunalen Managements. Dabei bieten wir passge-
naue Angebote für Kommunen aller Größenklassen an.

• Wir professionalisieren die Kommunikation und Zu-
sammenarbeit mit unseren Mitgliedern. Die intensive 
Einbindung kommunaler Praktiker:innen hat dabei ei-
ne zentrale Bedeutung.

• Wir sind aktiver Partner an der Schnittstelle zwischen 
Praxis und Wissenschaft und ins föderale System.

• Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und Trendsetter 
für die kommunale Welt.

• Wir handeln wirtschaftlich, konzentrieren uns auf un-
seren Auftrag und verzahnen noch aktiver als bisher 
alle Bereiche der KGSt für unsere Mitglieder.

Als Teil eines großen und leistungsfähigen Netzwerks von 
rund 2.500 Städten, Gemeinden, Landkreisen bzw. Krei-
sen und kommunalen Institutionen blicken wir mit gro-
ßem Optimismus in die Zukunft. Gemeinsam wollen wir 
die kommunale Gemeinschaft in die Zukunft entwickeln 
und besser machen - das ist unser Anspruch. 

Gemeinsam geht es besser

Unsere Kommunen können 
Netzwerke

Dr. Klaus Effing
Vorstand der KGSt
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Mit der KGSt die Zukunft gestalten –  
Weil es um starke Kommunen geht!

Mit der KGSt die Zukunft gestalten – Weil es um starke Kommunen geht!

Empfehlungen, Konzepte und Lösungen zu aktuellen und relevanten Fragen des kommunalen Manage-
ments – dafür steht die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) seit fast 
75 Jahren.

Rund 2.500 Städte, Kreise, Gemeinden und Verwaltungsorganisationen aller Größenordnungen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bereits Teil unseres starken Netzwerkes. Zudem kooperie-
ren wir mit den kommunalen Spitzenverbänden, innovativen Kommunalverwaltungen unserer Nachbar-
länder, Hochschulen und Bereichen der Privatwirtschaft.

Mit einem Team aus über 60 aufgeschlossenen, hinterfragenden und experimentierfreudigen Menschen 
unterstützen wir unsere Mitglieder und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Organisations-
ebenen im Prozess der Verwaltungsmodernisierung. Gemeinsam mit Praktikerinnen und Praktikern aus 
den Kommunen erarbeiten wir ganzheitliche Strategien und innovative Lösungen im Finanz-, Organisa-
tions-, Personal- und Informationsmanagement. Außerdem beschäftigen wir uns mit kommunalen Fach-
themen, wie z. B. Soziales, Kultur oder Wirtschaftsförderung.

Alle Arbeitsergebnisse und Leistungen stehen unseren Mitgliedskommunen und deren Beschäftigen über 
das KGSt®-Portal kostenfrei zur Verfügung.

Zusätzlich profitieren sie von einem umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangebot, von individuellen 
Beratungsleistungen sowie den Ergebnissen und Werten aus der Vergleichsarbeit. Ein weiterer wichtiger 
Bestandteil des Leistungsportfolios der KGSt ist die Bewertung von Tarif- und Beamtenstellen.

INFORMIEREN, TEILNEHMEN, MITGESTALTEN: 
WIR FREUEN UNS! www.kgst.de

KGSt

Kommunale Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsmanagement

Gereonstr. 18-32 
50670 Köln

Fon: +49 221 37689-0 
kgst@kgst.de 
www.kgst.de
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wichtige Aufgabe der Transformation zu mehr Nachhal-
tigkeit voraussichtlich nicht erfüllen können. 

Für die Bewältigung dieser Aufgabe sind Steuern die 
wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Sie resultie-
ren vor allem aus der lokalen Wirtschaftskraft, stehen für 
Autonomie und Zukunftsfähigkeit. In den vergangenen 
zehn Jahren sind die Einnahmen unter anderem aus Ge-
werbe-, Einkommens- und Grundsteuer um über 60 Pro-
zent auf nunmehr 121 Milliarden Euro gestiegen. Bei ge-
nauem Hinsehen treten im regionalen Vergleich allerdings 
dauerhaft verfestigte Differenzen der Steuerkraft auf. So 
verbuchen zum Beispiel die hessischen Kommunen je 
Einwohner:in das doppelte Steueraufkommen der meck-
lenburgischen Kommunen. Von den zehn stärksten Kom-
munen liegen fünf in Bayern, von den zehn schwächsten 
neun in Ostdeutschland.

Die Städte, Landkreise und Gemeinden tragen Verant-
wortung für wichtige Infrastrukturen, die sowohl die Le-
bensqualität für Bürger:innen als auch die Standortquali-
tät für Unternehmen definieren. Der Aus- und Umbau 

Die Bertelsmann Stiftung hat untersucht, wie es um die Fi-
nanzlage der Kommunen in den Flächenländern steht und 
wie es gelingen kann, Nachhaltigkeit trotz fehlender Perso-
nalressourcen und knapper Kassen voranzutreiben.

Das Thema Nachhaltigkeit rückt zunehmend in das Be-
wusstsein der Bürger. Hitzesommer, Starkregen, bren-
nende Urlaubsdomizile. Lange prognostiziert, ist der Kli-
mawandel nun konkret erlebbar. Entsprechend fordern 
die Menschen mehr Engagement der Politik. Aber auch 

viele andere aktuelle Her-
ausforderungen halten 
die Kommunen in Schach 
und binden knappe Res-
sourcen. Gefragt sind da-
her pragmatische Lösun-
gen, die der Transforma-
tion mehr Schwung ver-
leihen und die Kommu-
nen nicht überfordern.

Zunächst scheinen sich 
die Kommunalfinanzen 
im vergangenen Jahr günstig entwickelt zu haben: Der 
Finanzierungssaldo ist positiv, die Steuererträge sind 
gewachsen, die Investitionen gestiegen und die Kas-
senkredite gesunken. Dies ist jedoch vor allem ein Re-
sultat guter Konjunktur und hoher finanzieller Trans-
fers vom Bund. Für die kommenden Jahre jedoch trübt 
sich der Ausblick ein und die regionalen Unterschiede 
sind weiterhin groß. In den meisten Kommunen ist das 
finanzielle Fundament zu schwach. Sie werden ihre 

Investitionen in die Zukunft

Kommunale Haushalte  
nachhaltig steuern
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Dr. Kirsten Witte
Leiterin des Zentrums für Nachhaltige 
Kommunen der Bertelsmann Stiftung 
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dieser Infrastrukturen ist essenziell für die Nachhaltig-
keitswende. Finanziell drückt sich dies in den kommuna-
len Investitionen aus, welche 2022 ihren Wachstums-
trend fortsetzten und auf ein neues Rekordhoch von über 
41 Milliarden Euro stiegen; ein Zuwachs von 50 Prozent 
seit 2017. Dies ist jedoch nur ein scheinbarer Erfolg. Denn 
zum einen beruht dieser Anstieg auf guter Konjunktur und 
Bundeshilfen, welche absehbar schwinden, zum anderen 
ist die Inflation hoch und der Investitionsrückstand 
wächst weiter an. Er liegt zurzeit bei circa 166 Milliarden 
Euro. Zusätzlich ist das Investitionsniveau weiterhin regi-
onal höchst unterschiedlich. Die guten Zahlen auf Bun-
desebene werden durch die finanzstarken süddeutschen 
Kommunen geprägt.  

Notwendige Investitionen auf  
Nachhaltigkeit prüfen

Um die anfallenden Investitionen auch nachhaltig aufzu-
stellen, sollten Kommunen die Nachhaltigkeitswirkung 
bestehender Ausgaben messen und diese möglichst zu-
kunftsfest ausrichten. Mit einem Ausgabevolumen von 
335 Milliarden Euro pro Jahr verfügen die Kommunen 
über erhebliche finanzielle Mittel. Da ist es ein großer 
Unterschied, ob ein Gebäude neu gebaut oder im Be-
stand saniert wird, ob neue Gebäude als Betonbau oder 
Holzständerbau entstehen. Muss eine Straße ausgebaut 
werden oder kann man stattdessen den ÖPNV verbes-
sern? Viele Entscheidungen für mehr Nachhaltigkeit 
sind nicht zwangsläufig mit mehr Ausgaben oder weni-
ger Einnahmen verbunden. Gesucht wird daher eine 
pragmatische Lösung, Haushaltsmittel nachhaltig aus-
zurichten, selbst wenn eine Kommune über keine freie 
Spitze verfügt.

Integrierte Steuerung als pragmatische Lösung

Hier beschreitet das Land Hessen einen innovativen Weg, 
der ebenfalls im jüngsten Finanzreport der Bertelsmann 
Stiftung ausführlicher beschrieben wird.

Der doppische Haushalt ist ein Instrument der Output- 
und Wirkungssteuerung. Die Steuerung erfolgt über Ziele 
und Zielindikatoren in Gegenüberstellung zur Ressour-
censeite. Obwohl die Hinterlegung mit Output- und Wir-
kungskennzahlen rechtlich verbindlich ist, sind insbeson-
dere kleine Kommunen damit oft überfordert, weil die 
nötigen Personalressourcen fehlen und weil die lokale 
Politik und Öffentlichkeit sich mehr für Inputzahlen bzw. 
Geld als für Output und Wirkung interessiert.

Durch eine integrierte Haushalts- und Nachhaltigkeitssteu-
erung haben Kommunen die Chance, Pflicht und Kür zu 
verbinden. Durch den Rückgriff auf das bestehende Indika-
torenset des von der Bertelsmann Stiftung betriebenen 
SDG-Portals können Kommunen in ihrem Produkthaushalt 
Kennzahlen hinterlegen und Outputdaten messen. In Hes-
sen wurde ein entsprechendes Produktbuch zur Integrati-
on der Indikatoren in den Haushalt entwickelt.

Die Kommunen müssen die Nachhaltigkeitswende voran-
treiben. Auskömmliche Finanzen sind dabei eine wichtige 
Voraussetzung. Aber auch wenn die finanzielle Lage nicht 
befriedigend ist, kann die Nachhaltigkeitstransformation 
vor Ort gelingen. 
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„Tschüss Bargeld“, „Der gläserne Bürger“, „Nein zum digita-
len Euro“: Nicht selten werden Projekte und Vorhaben von Be-
hörden oder Institutionen in den sozialen Medien kritisch be-
schrieben. Je nach Medium fallen die Kommentare mehr oder 
weniger sachlich aus. Das EZB-Projekt zum digitalen Euro, der 
neben dem Euro-Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel qua-
lifiziert werden soll, bildet da keine Ausnahme.

Vor gut zwei Jahren hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde 
den Startschuss für das neue Digitalgeld gegeben. Seitdem 
dreht sich die öffentliche Diskussion um diese Fragen: Was 
soll ein digitaler Euro bringen? Wird das Bargeld abgeschafft? 
Ist anonymes Bezahlen in Zukunft noch möglich?
 
Immerhin hat die Europäische Kommission ihre Pläne 
Ende Juni in einem europäischen Gesetzesvorschlag 
präzisiert. Demnach soll der digitale Euro ein gesetzli-
ches Zahlungsmittel neben dem Bargeld sein, dieses 
aber nicht ersetzen. Der digitale Euro könnte etwa auf 

dem Smartphone in ei-
ner digitalen Geldbörse, 
einer sogenannten Wal-
let, aufbewahrt und zum 
Bezahlen in Geschäften 
und im Online-Handel 
genutzt werden. 

Händler sollen verpflich-
tet werden, die digitale 
Währung anzunehmen; 
Kreditinstitute sollen Di-
gitale-Euro-Konten und 
darüber laufende Transaktionen für ihre Kunden kosten-
los ausführen. Eine Verzinsung ist nicht vorgesehen, ein 
Einlagelimit von 3.000 EUR angedacht. Das neue Digital-
geld soll über das Konto bezogen werden können.

Das digitale Geld einer Notenbank wird zentral erstellt, re-
guliert und ist staatlich anerkannt; anders als Kryptowäh-
rungen wie der Bitcoin. Diese werden dezentral von anony-
men Personen mittels Blockchain-Technologie geschaffen. 

Digitales Zentralbankgeld gibt es bereits in einigen Län-
dern wie China. 
Unklar bleibt allerdings – auch nach der Präzisierung der 
Kommissionspläne – was für einen Nutzen diese Währung 
in Europa und Deutschland bringen soll. 

• Die Menschen in Deutschland und anderen Ländern 
können längst digital bezahlen, im Onlinebanking, im 
E-Commerce und an der Ladenkasse. Und sie tun das 
auch, beispielsweise mit der Sparkassen-Card.

• Ein europäisches digitales Zahlungssystem wird be-
reits mit wero, der digitalen Zahlungslösung der Euro-
pean Payments Initiative (EPI), aufgebaut. 16 europäi-
sche Banken und Finanzdienstleister sind an dem Pro-
jekt beteiligt. Auch die deutsche Sparkassen-Finanz-
gruppe unterstützt diese Initiative. 

• Während sich am einheitlichen SEPA-Verfahren für 
bargeldlose Euro-Zahlungen 27 Länder beteiligen, wä-
ren es beim digitalen Euro nur 21 Länder. 

Aus Sicht der Kreditwirtschaft stellen sich bei dem Pro-
jekt der EZB noch weitere Fragen: 
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Karolin Schriever
Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands

Digitaler Euro.

Den Menschen den  
konkreten Nutzen erklären
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• Braucht Europa ein staatlich subventioniertes Zahlver-
fahren als Konkurrenz zu privaten Marktanbietern? 
Damit würde Geld zweimal ausgegeben – ohne wirkli-
che Innovation. Denn alle Vorarbeiten der EZB für den 
digitalen Euro werden mit Steuergeldern der Bürgerin-
nen und Bürger sowie der Unternehmen finanziert. 

• Und: Warum kümmert sich die EZB nicht um das, was 
wirklich fehlt? Die Industrie bräuchte zum Beispiel drin-
gend sogenannte tokenisierte digitale Euros. Diese könn-
ten für autonome Zahlungen zwischen Maschinen (Ma-
chine-to-Machine-Payments) genutzt werden. Damit 
würden unter anderem „intelligente Verträge“ (Smart 
Contracts) realisierbar, die automatisch ausgeführt wer-
den, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind.   
Für Unternehmen, aber auch für Kommunen sind viel-
fältige Anwendungen denkbar. So könnten nach Zah-
lungseingang automatisch Bestellungen ausgelöst 
oder Folgeprozesse bei den an Verwaltungsvorgängen 
beteiligten Behörden angestoßen werden. Bisher wer-
den Zahlungsprozesse spätestens bei der Autorisie-
rung einer Zahlung unterbrochen.    
Mit solchen Instrumenten könnten Ressourcen einge-
spart oder besser genutzt werden, was gerade in Zei-
ten des Arbeitskräftemangels für Kommunen und Un-
ternehmen von großer Bedeutung wäre.

 
Grundlegende Fragen zur Ausgestaltung des digitalen 
Euros sind somit trotz der enormen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Relevanz dieses Projekts noch offen: 
Der digitale Euro birgt Risiken für die Finanzmarktstabili-
tät und den Wettbewerb. Er bietet aber auch Chancen. 
Deswegen sollte der Legislativvorschlag der Kommission 

als Ausgangspunkt für eine breite Diskussion über die 
Ausgestaltung genutzt werden. 

Aus Sicht der Kreditwirtschaft kommt es darauf an, dass 
der digitale Euro dort ansetzt, wo Bedarf besteht: bei An-
wendungen, die den Unternehmen helfen, ihre Geschäfte 
effizienter abzuwickeln. Die digitale Zentralbankwährung 
sollte als Zahlungsmittel und nicht als umfängliches Be-
zahlverfahren ausgestaltet werden, da sonst die Gefahr 
der Verdrängung privater Anbieter, abnehmender Wettbe-
werbsintensität und Innovationsdynamik besteht. Der di-
gitale Euro sollte als Zahlungsmittel so gestaltet werden, 
dass er in bestehende Zahlungsverfahren integrierbar ist 
– um als Katalysator für Innovation, Interoperabilität und 
Effizienz im europäischen Zahlungsverkehr zu wirken. 

Das neue Zahlungsmittel muss aber vor allem den Bürge-
rinnen und Bürgern einen Nutzen bringen. Bislang ver-
wenden viele Menschen Bargeld gerade deshalb, weil es 
ein anonymes Zahlungsmittel ist, das auch offline einge-
setzt werden kann – und bei dem nur der Inhaber genau 
weiß, was er wem damit bezahlt. Umfragen der Sparkas-
sen bestätigen, dass mehr als die Hälfte der Kundinnen 
und Kunden von der geplanten Einführung des neuen Zah-
lungsmittels gehört haben. Ihre wichtigste Erwartung an 
das Projekt: Die Privatsphäre muss gewahrt bleiben. 

Deshalb muss der digitale Euro als Pendant zum Bargeld 
eine vergleichbare Anonymität, Offline-Fähigkeit sowie 
technische Sicherheit wie Münzen und Scheine aufweisen.

Solche Eigenschaften des neuen Digitalgelds sollten den 
Menschen gut erklärt werden, denn nur wenn klar ist, wo 
die Vorteile liegen, wird dieses Projekt auf die notwendi-
ge breite Akzeptanz stoßen. Auf keinen Fall darf der Ein-
druck entstehen, dass in Europa über die Köpfe der Bür-
gerinnen und Bürger hinweg entschieden wird.

Wenn die Menschen, Unternehmen und auch Kommunen 
die Vorteile des digitalen Euros erkennen und ihn anneh-
men, kann er dazu beitragen, den europäischen Zahlungs-
markt souveräner und wettbewerbsfähiger zu machen. Er 
könnte Innovationen auf breiter Front fördern und positi-
ve wirtschaftliche Auswirkungen haben. 

Darauf möchten wir als Sparkassen-Finanzgruppe ge-
meinsam mit Kreditwirtschaft, EZB und Politik hinwirken. 
Die Sparkassen stehen dem digitalen Euro grundsätzlich 
offen gegenüber. Sie sind bereit, sich in die Entwicklung 
mit einzubringen. Wichtig ist, dass der digitale Euro so 
gestaltet wird, dass er den Menschen und Unternehmen 
einen echten Mehrwert bietet. Dazu gehört auch, dass er 
dem heutigen Bargeld so ähnlich wie möglich ist.
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Am AMEOS Klinikum Schönebeck wird seit 2019 gebaut. 
Das Ziel: ein Ersatzneubau für die Klinik für Innere Medizin 
Bad Salzelmen am Hauptstandort in Schönebeck. 

Aktuell ist diese Klinik noch fast vier Kilometer vom 
Hauptstandort entfernt. Das hat sowohl Doppelstruktu-
ren in der Notaufnahme, als auch unzählige Patienten-
transporte zwischen den Standorten zur Folge. Zudem 
entsprechen die Räume im Altbau der Inneren Klinik mit 
provisorischem Anbau nicht mehr den gewünschten 
Standards, weder für Patientinnen und Patienten noch für 
die Mitarbeitenden. „Um langfristig den Versorgungsauf-
trag zu erfüllen, muss das Krankenhaus mit dem medizi-
nischen und medizintechnischen Fortschritt der vergan-
genen Jahrzehnte Schritt halten. Dazu muss mit den neu-
en baulichen Strukturen entsprechend der hohen medizi-
nischen Expertise und Versorgungsrelevanz der entspre-
chende Rahmen geschaffen werden“, sagt Christopher 
Arndt, Krankenhausdirektor in Schönebeck. „Wege, 

Räumlichkeiten und tech-
nische Ausstattung müs-
sen für die Umsetzung 
der Abläufe zur Versor-
gung der Patientinnen 
und Patienten gezielt auf-
einander abgestimmt 
sein“, so Arndt weiter. 

Investition in die 
Zukunft

Insgesamt werden rund 34 Millionen Euro in den Ersatz-
neubau in Schönebeck investiert – 18 Millionen Euro da-
von stammen aus Eigenmitteln, der kleinere Anteil aus 
Fördermitteln von Bund und Land. Der Neubau stellt lang-
fristig die regionale medizinische Versorgung im Salzland-
kreis sicher. Mit der Klinik für Gastroenterologie und On-
kologie, Funktionsdiagnostik, der Klinik für Kardiologie 
und internistische Intensivmedizin ziehen alle Fachklini-
ken der Inneren Medizin in den Neubau um. 

Interdisziplinäre und spezialisierte  
Versorgung an einem Standort

Die Behandlung kardiologischer Erkrankungen bildet einen 
der großen Schwerpunkte in Schönebeck. Das Linksherzka-
theterlabor hat sich in den vergangenen zehn Jahren fest eta-
bliert. Mit der 2021 erfolgten Gewinnung eines chefarztge-
führten Teams, das sich auf Rhythmologie und invasive Elek-
trophysiologie spezialisiert, geht das medizinische Spektrum 
in diesem Bereich sogar weit über die regionale Versorgung 
hinaus. Bei einem überdurchschnittlichen Auftreten von ko-
ronaren Herzkrankheiten von 15 Prozent im Salzlandkreis 
gegenüber dem Bundesdurchschnitt, der bei etwa 8 Prozent 
liegt, stellt das Schönebecker Klinikum, gemeinsam mit an-
deren AMEOS Klinika in der Region, die strukturierte Versor-
gung betroffener Patientinnen und Patienten außerhalb der 
Großstädte Magdeburg und Halle in der Fläche sicher. 

Neben der breit aufgestellt Inneren Medizin, verfügt das 
AMEOS Klinikum Schönebeck über eine Vielzahl weiterer 
Fachbereiche sowie Behandlungsmöglichkeiten. Neben der 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie sowie Or-

Krankenhausneubau

Moderne medizinische  
Versorgung in der Fläche

Freddy Eppacher
Regionalgeschäftsführer AMEOS Ost
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thopädie und Unfallchirurgie ist insbesondere die im Juli 
2023 neueröffnete Klinik für Thoraxchirurgie zu nennen. Das 
Leistungsspektrum der Klinik für Thoraxchirurgie umfasst 
unter anderem die Diagnose und operative Behandlung von 
Lungenkarzinomen und anderen krankhaften Veränderun-
gen des Lungengewebes. Das AMEOS Klinikum Schönebeck 
verfügt nach dem Bezug des Neubaus über insgesamt 200 
Betten und 450 Mitarbeitende an einem Standort. 

Moderne Bauweise unterstützt Funktion

Im Klinikneubau entstehen 92 Betten – davon 19 Intensiv-
betten – auf drei Etagen. Eine komplette Erneuerung der 
Funktionsdiagnostik, mit Endoskopie und Herzkatheterla-
bor, unterstreicht den Anspruch des Klinikums, seinen Pati-
entinnen und Patienten eine umfassende und hochwertige 
medizinische Versorgung anzubieten. Im Neubau fällt be-
reits jetzt die auf die atriumsartige Bauweise zurückzufüh-
rende Helligkeit im Klinikgebäude auf. Durch diese Bauweise 
wurden alle Funktionsräume ins Innere des Gebäudes ge-
legt, während die Patientenzimmer nach außen ausgerichtet 
sind. Dies sorgt nicht nur für Helligkeit, sondern ermöglicht 
den Patientinnen und Patienten auch eine angenehme Aus-
sicht. Krankenhausdirektor Arndt betonte, dass der Aufbau 
der Klinik und die Anordnung der Räume in enger Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitenden erfolgten. Die langjährige 
Erfahrung der Personen, die täglich in den Räumlichkeiten 
arbeiten werden, floss maßgeblich in die Planung ein. 

Während der Bauphase mussten einige Hürden genom-
men und Herausforderungen bewältigt werden: Horrende 

Kostensteigerungen und Lieferengpässe bei Baumateria-
len, wie Stahl und Glas sowie der Fachkräftemangel im 
Baugewerbe, sorgten zeitweise für Verzögerungen und 
extreme Mehrkosten für die AMEOS Gruppe. 

Attraktivität für Fachpersonal

Von der Zusammenführung an einem Standort innerhalb 
Schönebecks profitieren auch die Mitarbeitenden in 
mehrfacher Hinsicht. Die Zentralisierung ermöglicht ei-
nen engeren fachübergreifenden Austausch und natürlich 
eine moderne Arbeitsatmosphäre. Das Klinikum gewinnt 
im Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern der Region 
in seiner räumlichen und technischen Ausstattung an At-
traktivität für medizinisches Fachpersonal. 

Zeichen für die Region und Profilschärfung

Der Neubau in Schönebeck gehört zu den wichtigsten Infra-
strukturprojekten in der Region „Diese Investition ist ein 
wichtiges Bekenntnis zum Standort in Schönebeck“, resü-
miert Christopher Arndt. Schließlich ist ein Krankenhaus zen-
traler Standortfaktor für die Attraktivität ländlicher Räume 
und die Lebensqualität ihrer Bevölkerung. Um die Gesund-
heitsversorgung in der Fläche zu sichern, setzt die AMEOS 
Gruppe auf sektorenübergreifende Angebote und zählt auch 
Pflegeeinrichtungen, Poliklinika und eine Eingliederungshilfe 
zu den Einrichtungen in AMEOS Ost. Darüber hinaus werden 
sich die Klinika weiter spezialisieren und in ihren Profilen 
schärfen. Ambulante Strukturen werden für die Versorgung 
der individuellen Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten 
geschaffen. Seit dem 1. Oktober ist AMEOS unter anderem 
Träger eines ambulanten Operationszentrums in der Landes-
hauptstadt Magdeburg (AMEOS Ambulantes Klinikum Mag-
deburg). Damit werden Ressourcen für die Patientenversor-
gung effizienter eingebracht und die stationären Kapazitäten 
entlastet, wodurch dort mehr Kapazitäten für komplexe Be-
handlungen angeboten werden können. 

Über AMEOS

AMEOS Ost verbindet die 19 AMEOS Einrichtungen an zwölf 
Standorten in Sachsen-Anhalt mit insgesamt 1.900 Betten 
bzw. Behandlungsplätzen. Mit rund 4.100 Mitarbeitenden zäh-
len wir zu den größten Arbeitgebern der Region. In den über 
100 Einrichtungen der AMEOS Gruppe in der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland werden jedes Jahr mehr als eine halbe 
Millionen Menschen versorgt und betreut. Dafür setzen sich 
mehr als 18.000 Mitarbeitende jeden Tag ein. AMEOS steht für 
eine umfassende und zukunftssichere Versorgung der breiten 
Bevölkerung in regionalen Netzwerken. Denn für AMEOS gilt: 
vor allem Gesundheit.
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Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir aus der Nut-
zung von fossilen Brennstoffen aussteigen. Das ist seit 
Langem verstanden — und dennoch drehte sich im vergan-
genen Jahr alles darum, die ausfallenden Erdgaslieferun-
gen aus Russland zu ersetzen, um unsere Energieversor-
gung zu sichern. Der Energieträger Gas hat also weiter eine 
große Bedeutung für unser Energiesystem. Er steckt in 
zahlreichen Produkten, die wir täglich nutzen: Dünger, Pa-
pier, Glas, Bier, Brötchen und Medikamenten, um nur ein 
paar zu nennen. Zudem benötigen wir ihn zur Strom- und 
Wärmeerzeugung. Gas ist in Deutschland eine Grundlagen-
energie. Um unsere Klimaziele sicher erreichen zu können, 
müssen wir deshalb die Transformation des Energieträgers 
voranbringen.

Für die Branche steht ei-
nes fest: Die Nutzung von 
fossilem, nicht dekarbo-
nisiertem Erdgas wird bis 
2045 bedeutungslos. 
Neue Gase wie Wasser-
stoff und seine Derivate 
sowie Biomethan werden 
zukünftig die bestimmen-
de Rolle in unserem Ener-
giesystem spielen. Die 
Gaswirtschaft entwickelt 
sich in großen Schritten 
in Richtung einer Wasserstoffwirtschaft.
Mit dem „Transformationspfad für die neuen Gase“ haben 
die Verbände BDEW, DVGW und Zukunft Gas ein Umset-
zungskonzept hin zur Klimaneutralität entworfen.  Der 
Wechsel zu neuen Gasen ist dringend notwendig, denn 
sie sind für ein klimaneutrales Energiesystem unverzicht-
bar. Die Zukunft unserer Energieversorgung gründet auf 
einem Miteinander von vielfältigen strom- und gasbasier-
ten Technologien. Die Krisen der vergangenen Jahre leh-

ren uns, dass wir Resilienz, Versorgungssicherheit und 
Sozialverträglichkeit beim Umbau unseres Energiesys-
tems nicht aus den Augen verlieren dürfen.

Ein resilientes, klimaneutrales Energiesys-
tem braucht neben grüner Stromerzeugung 
auch klimaneutrale Gase 

Auch wenn viele Prozesse zunehmend elektrifiziert wer-
den und der notwendige Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien vorankommt, brauchen wir weiterhin gasförmige 
Energieträger zur wirkungsvollen Dekarbonisierung in vie-
len Bereichen. Dazu zählt die stoffliche Nutzung als 
Grundstoff in der Chemieindustrie beispielsweise für die 
Herstellung von Dünger. Dazu gehört aber auch der Ein-
satz von Gas bei der Stahlerzeugung sowie im Flug- und 
Schiffsverkehr.  Neue, wasserstofffähige Gaskraftwerke 
sind unverzichtbar zur Absicherung der Strom- und Wär-
meversorgung und zur Umsetzung des Kohleausstiegs.  
Und die großen Speicher des Gassystems können Ener-
gie aus dem Sommer in den Winter übertragen.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität

Die Gaswirtschaft wird  
zur Wasserstoffwirtschaft
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Dr. Timm Kehler
Vorstand Zukunft Gas 
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Daneben gibt es Anwendungsfälle, bei denen Energieeffi-
zienz und Elektrifizierung möglicherweise keine hinrei-
chenden Lösungen darstellen. Der Einsatz von neuen Ga-
sen schafft in diesen Bereichen zusätzliche Optionen zur 
Dekarbonisierung und erhöht so die Chancen der Umset-
zung. Bei diesen sogenannten „Resilienzanwendungen“ 
handelt es sich beispielsweise um Hochtemperaturpro-
zesse in der Industrie, den Schwerlastverkehr auf der 
Straße und unsere Wärmeversorgung. 

Die zukünftige Infrastruktur für neue Gase 
entsteht aus der heutigen

Der Umstieg auf neue Gase stärkt nicht nur die Resilienz des 
künftigen Energiesystems, sondern bietet auch einen immen-
sen volkswirtschaftlichen Vorteil: Die vorhandene Gasinfra-
struktur kann weiter genutzt werden. Die Importterminals, 
Speicher sowie Fernleitungs- und Verteilnetze bilden dabei 
den Ausgangspunkt für die Infrastruktur der neuen Gase.  Die 
Infrastruktur muss an diese neue Versorgungsaufgaben an-
gepasst werden. Dazu zählt neben dem Umbau des bestehen-
den Netzes und dem Aufbau einer neuen Wasserstoffinfra-
struktur auch die Stilllegung einzelner Netzabschnitte, in de-
nen Gas künftig durch Elektrizität ersetzt werden soll.

„Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber haben vor kurzem 
erste Pläne für ein künftiges Wasserstoffkernnetz vorgelegt. 
Dies ist ein erster bedeutsamer Schritt für den Aufbau der 
Wasserstoffinfrastruktur“, erläutert Dr. Timm Kehler, Vorstand 
von Zukunft Gas. „Durch die Nutzung des bestehenden Gas-
netzes als Grundlage für das künftige Wasserstoffnetz wird 
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ein kostengünstiger Aufbau gewährleistet.“ Neben der Pla-
nung zeigen zahlreiche Demonstrationsanlagen und Pilotpro-
jekte aus der Gaswirtschaft deutlich, wie vergleichsweise ge-
ring der technische und finanzielle Aufwand ist, die bestehen-
de Infrastruktur erfolgreich und zügig zu transformieren. 

H2-Gaskraftwerke, Wasserstoffkernnetz 
und Wasserstoffstrategie: Schritt für Schritt 
werden die Weichen gestellt

Der Weg hin zur Klimaneutralität erfordert von allen Akteu-
ren der Gaswirtschaft Anpassungen, die mit weitreichen-
den Entscheidungen und Investitionen verbunden sind. Für 
diese muss die Politik nun entsprechend die Weichen stel-
len und Rahmenbedingungen schaffen. Erste Schritte sind 
bereits getan: Beim Zubau von wasserstofffähigen Gas-
kraftwerken haben sich das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz und die Europäische Kommission 
Anfang August auf Eckpunkte für die künftige Kraftwerk-
strategie geeinigt. Die mit neuen Gasen betriebenen Gas-
kraftwerke sollen dabei als Backup der Energiewende wir-
ken und sicherstellen, dass der angepeilte Kohleausstieg 
2030 realisierbar bleibt.  Auch wurden mit dem ebenfalls 
vor kurzem vorgelegten Entwurf für ein Wasserstoffkern-
netz und der Fortschreibung der Nationalen Wasserstoff-
strategie wichtige Meilensteine erreicht. Die Politik setzt 
also zunehmend klare Zeichen in Richtung Hochlauf der 
Wasserstoffwirtschaft. Jetzt gilt es diesen weiter voranzu-
treiben und auf dessen Basis ein klimaneutrales und resili-
entes Energiesystem aufzubauen. 

Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft steht dabei mit ihrem 
Know-how, Kapital und Gestaltungswillen als Partner für die 
Transformation des Energiesystems hin zur Klimaneutralität 
bereit. Mit einer Vielzahl an Transformationsstudien sowie 
zahlreichen Demonstrations- und Pilotprojekten kann sich 
die Branche nicht nur mit ihrer langjährigen Erfahrung in die-
sen Bereichen einbringen, sondern zeigt auch deutlich ihre 
Ambition, die Transformation des Gassystems sowohl tech-
nisch als auch unternehmerisch umzusetzen.

„Wir sind davon überzeugt, dass der Wandel des Energie-
systems hin zur Klimaneutralität nur in umfassender Ko-
operation mit der gesamten Energiewirtschaft und sämt-
lichen relevanten politischen, gesellschaftlichen und wis-
senschaftlichen Akteuren gelingen kann. Mit dem Trans-
formationspfad der Branche leisten wir einen Beitrag zur 
Mammutaufgabe, vor der wir als Gesellschaft stehen. 
Dabei gilt: Die Gaswirtschaft wird zur Wasserstoffwirt-
schaft. So stärken wir die Resilienz der Energiewende“, so 
Kehlers Fazit.
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„KOMMUNAL KANN“ heißt die neue bundesweite Arbeit-
geber-Initiative des Verbandes kommunaler Unternehmen 
(VKU), die am 7. September an den Start gegangen ist. Das 
Ziel: Kommunale Unternehmen als attraktive Arbeitgeber 
sichtbarer zu machen. Interview mit Karin Pfäffle, Vorsit-
zende des VKU-Ausschusses Personal, und VKU-Hauptge-
schäftsführer Ingbert Liebing. 

Was waren die konkreten Überlegungen, die dazu geführt 
haben, die VKU-Initiative zum Thema Arbeitgebermarke zu 
starten?

Karin Pfäffle: Wir haben uns im neu gegründeten Ausschuss 
Personalfragen kommunaler Unternehmen des VKU mit den 
Ergebnissen einer Umfrage befasst, die der VKU 2021 durch-
geführt hatte. Dort sahen wir in Zahlen bestätigt, was wir 
alle schon aus unseren Unternehmen kennen: Es wird im-

mer schwieriger für die kommunalen Unternehmen, geeig-
netes Personal zu finden. Davon ausgehend haben wir darü-
ber beraten, was der VKU tun kann, um seine Mitglieder bei 
diesem schwierigen Thema zu unterstützen. Wir kamen zu 
dem Ergebnis, dass wir etwas tun sollten, um das Image der 
kommunalen Unternehmen als Arbeitgeber zu verbessern. 
Denn die kommunalen Unternehmen sind zwar als Garanten 
der Daseinsvorsorge bei den Menschen bekannt und genie-
ßen deren Vertrauen, aber als Arbeitgeber sind sie für viele 
entweder gar kein Begriff oder sogar mit eher verstaubten, 
unmodernen und langweiligen, bis hin zu vielleicht sogar ne-
gativen Vorstellungen besetzt. Deswegen haben wir uns vor-
genommen, eine Initiative zu entwickeln, die den Arbeitssu-
chenden zeigt:   Arbeit bei kommunalen Unternehmen ist 
sinnstiftend und vielfältig. Die Botschaft soll sein „Hier 
kannst Du Dich nach Deinen Vorstellungen einbringen und 
beruflich entwickeln.“ 

Ingbert Liebing: Ob Klimaschutz, Versorgungssicherheit 
oder Nachhaltigkeit - kommunale Unternehmen befassen 
sich mit vielen der Themen, die gerade die junge Genera-
tion heute bewegt. Nur werden sie in diesem Zusammen-

Interview

Fachkräfte gesucht:
Damit es vor Ort läuft
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Ingbert Liebing
Hauptgeschäftsführer des Verban-
des kommunaler Unternehmen e. V. 
(VKU)

Karin Pfäffle
Vorsitzende des VKU-Ausschusses 
Personal
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hang von denjenigen, die sich beruflich in diesen Berei-
chen engagieren wollen, nicht unbedingt als potentielle 
Arbeitgeber wahrgenommen. Hier ist quasi ein „blinder 
Fleck“, den wollen wir mit „KOMMUNAL KANN“ ganz ge-
zielt füllen. Nicht nur eine Tätigkeit in einer NGO (Non-Go-
vernmental Organization = Nichtregierungsorganisation) 
hat den Anspruch, Gutes für die Gesellschaft und die Um-
welt zu tun. Dies gelingt auch bei den kommunalen Unter-
nehmen. Bei einem kommunalen Energieversorger, in der 
Wasserwirtschaft, bei einem Abfallentsorger oder in der 
Telekommunikation, kann man das auch tun. Und, davon 
bin ich überzeugt, viel konkreter und unmittelbarer daran 
mitwirken, wie wir die Transformation in die Zukunft zum 
Wohle aller mit viel Engagement angehen und umsetzen. 
Diese Aspekte der Arbeit bei kommunalen Unternehmen 
wollen wir in den Köpfen und in den Herzen verankern 
und so viele neue Kolleginnen und Kollegen für das Team 
Kommunalwirtschaft gewinnen und auch halten.

„KOMMUNAL KANN“ finde ich einen guten Slogan. Wie ha-
ben Sie ihn entwickelt?

Ingbert Liebing: Es ging uns zunächst darum, die Kom-
petenz der kommunalen Unternehmen in den Mittelpunkt 
zu stellen. Denn wir sind – wenn es um die Daseinsvor-
sorge geht – echte Alleskönner. Aber das werden wir na-
türlich nur bleiben, wenn wir die richtigen Menschen fin-
den, die bei uns arbeiten wollen. Um das noch zu verdeut-
lichen, baut die Initiative außerdem auf Kolleginnen und 
Kollegen aus unseren Mitgliedsunternehmen. Sie sind die 
Gesichter und die Stimmen der Initiative, sie zeigen und 

erzählen, was sie alles können. Mit dem Slogan ist auch 
klar: Es geht um die kommunale Ebene. Der Begriff Kom-
mune ist bei Jugendlichen nicht so präsent, bei den An-
fangsbuchstaben „Kom“ denken einige vielleicht an Kom-
munikation. Daher war uns dieser Ausdruck so wichtig. 
Und mit “ Kann“ haben wir sprachlich ein Super-Paar, 
quasi werbliches Super-Food. Wer erinnert sich nicht 
gern an „Yes, we can“. Hier hoffen wir, den Sprachnerv 
der nächsten Generation zu treffen.

Karin Pfäffle: Als ich den Vorschlag für den Slogan  
„KOMMUNAL KANN“ zum ersten Mal gehört habe, hat er 
mich direkt erreicht und überzeugt! Und ich denke, dass 
er die Zielgruppe mit dieser positiven Grundbotschaft 
neugierig macht, einfach Aufmerksamkeit erzeugt. Er ver-
mittelt in optimaler Weise, wofür unsere Mitglieder ste-
hen, die Alliteration mit “K“ ist sehr eingängig und man 
kann gut mit ihm spielen und ganze Sätze und Botschaf-
ten ergänzen: von „kommunal kann Wärmewende“ bis 
„kommunal kann Klimaschutz“ ist da alles möglich.   Da 
gibt es viele Optionen für VKU-Mitgliedsunternehmen. 

Die Initiative ist sehr offen gestaltet – mit welchem Ziel?

Ingbert Liebing: Wenn man über das Arbeitgeberimage 
einer ganzen Branche spricht, denken viele gleich an die 
bekannten Initiativen, die es zu diesem Thema schon seit 
Jahren gibt und von denen derzeit immer mehr entstehen. 
Wir möchten uns bewusst davon abheben. Wir wollten 
eben nicht im ganzen Land zentral ausgesteuert Plakate 
kleben. Denn wir als Verband haben ja auch keine „zen-
tralen Jobs“ zu vergeben. Unsere Jobs werden von den 
Mitgliedsunternehmen angeboten, die Zielgruppen sollen 
mit ihnen Kontakt aufnehmen. Auf diesen Mechanismus 
soll die Initiative einzahlen und gleichzeitig den Mitglieds-
unternehmen eine einfache Adaption auf ihre Employer-
Branding-Initiativen ermöglichen.

Karin Pfäffle: Bei uns geht es auch nicht nur um eine 
Branche, die im VKU organisierten über 1550 Unterneh-
men gehören zu verschiedenen Sparten, die teilweise 
sehr unterschiedliche Profile als Arbeitgeber haben. Hin-
zu kommt, dass sie flächendeckend über Deutschland 
verteilt sind. Deshalb mussten wir einerseits einen ge-
meinsamen Nenner suchen und zum anderen viel Flexibi-
lität und Anschlussfähigkeit einplanen. So sind wir zu 
dem offenen Konzept gekommen, das gleichzeitig auf die 
Vielfalt und die gemeinsamen Werte und Qualitäten der 
kommunalen Unternehmen einzahlt. Wir bieten buch-
stäblich ein Kommunikations-Initiativen-Dach, unter dem 
sich alle ihre eigene Kommunikation konzipieren können.
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Ingbert Liebing: Das stimmt. Um die Zielgruppe zu er-
reichen, muss die Arbeitgebermarke ansprechend sein. 
Deshalb haben wir mit „KOMMUNAL KANN“ eine Bild-
sprache gewählt, die durchaus modern und zeitgemäß 
ist, aber keinem aktuellen Trend hinterherläuft. Ich will 
nicht von Zeitlosigkeit sprechen, das wäre sicher zu hoch 
gegriffen. Aber wir wollten eine Marke, die für einige Jahre 
Bestand haben kann und nicht sofort wieder veraltet, weil 
sie sich zu sehr auf jetzt im Moment beliebte Elemente 
stützt. Ein verlässlicher Klassiker eben, so wie die Kom-
munalwirtschaft. 

Kernelemente der Beschäftigung bei kommunalen Arbeit-
gebern sind Sinnhaftigkeit, Vielfalt und Sicherheit. Mit was 
können Sie außerdem punkten?

Ingbert Liebing: Für mich ist es definitiv die Verbunden-
heit mit und Verankerung in der Region. Für Menschen, 
die stark in ihrer Heimat verwurzelt sind, bieten kommu-
nale Unternehmen die Möglichkeit, die berufliche Karrie-
re vor Ort zu gestalten und gleichzeitig etwas für die eige-
ne Kommune und die Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
letztlich auch die eigene Nachbarschaft zu tun.

Karin Pfäffle: Kommunale Unternehmen sind zudem 
sehr familienfreundlich. Ich bin überzeugt: Wer eine Fami-
lie gründen und Zeit mit Partner und Kindern verbringen 
will, wird dafür bei einem kommunalen Unternehmen weit 
bessere Voraussetzungen finden, als bei den meisten an-
deren Arbeitgebern. Und das ist eine Qualität, die - so 
meine Wahrnehmung - heute vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wichtiger ist, als eine besonders attraktive 
Bezahlung.

Wie schätzen Sie generell die Fachkräftesituation in den 
kommunalen Betrieben ein – besser oder schlechter als in 
der übrigen Wirtschaft?

Karin Pfäffle: Das lässt sich so pauschal kaum beantwor-
ten, da die Situation je nach Region und Branche sehr 
unterschiedlich ist. Es gibt durchaus kommunale Unter-
nehmen, die bislang noch zahlreiche Bewerbungen auf 
jede offene Stelle erhalten. Bei anderen sieht es deutlich 
schlechter aus, wie die Umfrage des VKU ergeben hat. Im 
Detail: 43 Prozent der Mitgliedsunternehmen können 
Stellen nicht zeitnah besetzen. 67 Prozent geben an, ihre 
angebotenen Ausbildungsplätze schon heute weder 
pünktlich noch vollständig zum Ausbildungsbeginn beset-
zen zu können. Wahrscheinlich wird sich die Lage in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich verstärken. Beson-

Wie können die Mitgliedsunternehmen die Initiative für ihre 
Zwecke einsetzen?

Ingbert Liebing: Das ist ganz individuell möglich, denn 
jedes Unternehmen kann die Initiative so nutzen, wie es 
seinen Bedürfnissen entspricht. Der Werkzeugkasten mit 
Vorlagen für Stellenanzeigen, Werbeplakate, Web-Banner 
und noch vielem mehr bietet vor allem kleinen Unterneh-
men, die keine Mittel für die Entwicklung einer eigenen 
Arbeitgebermarke haben, viele Möglichkeiten. Große Un-
ternehmen können die Vorlagen von „KOMMUNAL KANN“ 
mit ihren eigenen Marken und Strategien flexibel kombi-
nieren und so ebenfalls Teil der Initiative sein. Oder kom-
pakt in vier Worten ausgedrückt: „Alles kann, nichts 
muss“.

Karin Pfäffle: Und alle Unternehmen können die Bilder 
und Filme, die wir für „KOMMUNAL KANN“ erstellt ha-
ben und noch erstellen werden, in den Sozialen Medien 
nutzen, sich dort mit der Initiative vernetzen und so po-
tentielle Bewerberinnen und Bewerber auf sich aufmerk-
sam machen. Wir wollen den viralen Schwung und Mehr-
wert gezielt nutzen. Außerdem bietet die Website von 
„KOMMUNAL KANN“ allen Unternehmen die Möglich-
keit, sich mit einer eigenen Landingpage als Arbeitgeber 
zu präsentieren und Beiträge zu posten, die dann auf der 
Hauptseite erscheinen. Dort können interessierte Ar-
beitssuchende die Unternehmen über eine Deutsch-
landkarte finden. Das gilt auch für Unternehmen, die 
keine eigenen Landingpages eingerichtet haben, denn 
die Initiative soll allen Mitgliedsunternehmen des Ver-
bandes zugutekommen. Hierüber wird der VKU noch ge-
zielt informieren. 

Was sind die grundlegenden Elemente einer erfolgreichen 
Arbeitgebermarke?

Karin Pfäffle: Nach meiner Erfahrung muss eine Arbeit-
gebermarke vor allem authentisch sein. Dies zahlt auf 
Glaubwürdigkeit ein, ein wichtiger Faktor der Mitarbeiter-
gewinnung und -bindung. Wenn ein Unternehmen ver-
sucht, sich über sein Employer Branding anders darzu-
stellen, als es wirklich ist, wird es zwangsläufig scheitern. 
Entweder glauben die Adressaten dem Image von Anfang 
an nicht oder sie erkennen spätestens nach Antritt einer 
Stelle, dass es nicht zutrifft und kündigen bald wieder, 
weil ihre Erwartungen enttäuscht wurden. Wenn sich ein 
Unternehmen dagegen bei der Erarbeitung seines Arbeit-
geberimages selbst treu ist und offen, wird man diejeni-
gen Arbeitssuchenden ansprechen, die auch zum Unter-
nehmen passen.
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beziehen viele der Jüngeren Informationen fast ausschließ-
lich aus den sozialen Medien, in denen sie aktiv sind. Und 
mir ist noch folgender Hinweis wichtig: Die erfahrene, oft-
mals ältere Beschäftigtengeneration ist oft ein Wissensträ-
ger mit breitem Erfahrungsschatz. Diesen gilt es zu bewah-
ren und den jüngeren Beschäftigten zu übergeben. Des-
wegen ist es so wichtig, dass die Kommunikation zwischen 
allen Generationen in einem Unternehmen funktioniert.

Inwieweit geht die Initiative auf die unterschiedlichen Ziel-
gruppen ein? oder, Vorschlag: Wie möchten Sie die unter-
schiedlichen Zielgruppen erreichen? 

Karin Pfäffle: Wir möchten die Zielgruppen, also poten-
tielle neue Kolleginnen und Kollegen, auf ihren bevorzug-
ten Kanälen erreichen. Das tun wir, indem wir die bereits 
erwähnten unterschiedlichen Kanäle nutzen: Also mit 
ganz klassischer Kommunikation über die Internetseite 
von „KOMMUNAL KANN“, aber auch über soziale Medien, 
um vor allem jüngere Menschen zu erreichen. Außerdem 
hoffen wir, dass viele Unternehmen die Materialien von 
„KOMMUNAL KANN“ auch so einsetzen, dass die Marke 
auf der Straße sichtbar wird. Denn das ist ein Instrument, 
das nach wie vor bei allen Generationen funktioniert. So 
könnten z.B. Großeltern, denen die Kampagne aufgefallen 
ist, ihre Enkel ansprechen und motivieren, es mit einer 
Ausbildung beim Stadtwerk um die Ecke zu versuchen.  

Ingbert Liebing: Wir planen außerdem vor Ort bei den 
Mitgliedsunternehmen Videos und Clips mit Beschäftig-
ten zu drehen, um diese vorzustellen. Das ist ein Format, 
das sich vor allem an die Jungen richten wird. Die Filme 
wollen wir auf Youtube oder Instagram ausspielen, gern 
auch zusammen mit Influencern. Klar ist, wir werden 
noch mehr über unsere Zielgruppen lernen müssen. Da-
her arbeiten wir mit Marktforschung, um die Erfolge der 
Initiative zu messen und unsere Herangehensweise ge-
gebenenfalls zu justieren. „KOMMUNAL KANN“ soll keine 
Eintagsfliege sein, sondern über längere Zeit das Image 
der kommunalen Arbeitgeber prägen. Deshalb wollen wir 
stetig dazulernen und uns verbessern – so wie es die 
kommunalen Unternehmen in allen Bereichen tun.

Mehr Informationen unter www.kommunal-kann.de

ders trifft es die gewerblich-technischen Berufe: 9 von 10 
Unternehmen können ihre gewerblich-technischen Aus-
bildungsplätze nicht oder nur schwer zeitnah besetzen.

Ingbert Liebing:  Genau. Fakt ist, dass durch den demo-
grafischen Wandel in jedem kommunalen Unternehmen 
über die nächsten Jahre ein Mangel an Fachkräften ent-
stehen wird. Wir müssen unsere Wettbewerber im „war 
for talents“ genau beobachten und uns zugleich auf uns 
konzentrieren. Die Frage muss sein: Was können WIR da-
für tun, dass es durch Personalengpässe nicht schlimms-
tenfalls zu Abstrichen bei den Leistungen der Daseinsvor-
sorge kommen könnte. Und dafür brauchen wir unsere 
Initiative „KOMMUNAL KANN“ – aber auch die richtigen 
politischen Weichenstellungen. 

Mittlerweile sind vier Generationen am Arbeitsmarkt ver-
treten. Was sind die besonderen Herausforderungen einer 
so breiten Zielgruppe?

Karin Pfäffle: Die Herausforderungen liegen sowohl bei den 
Inhalten als auch bei den Kanälen, über die sie kommuniziert 
werden. Die verschiedenen Generationen sind sehr unter-
schiedlich aufgewachsen, haben daher unterschiedliche We-
ge und Arten, wie sie kommunizieren. Das liegt schon allein 
an der rasanten technischen Veränderung der letzten Jahre, 
ohne Smartphone funktioniert nur noch wenig. 

Ingbert Liebing: Und sie konsumieren Medien und tages-
aktuelle Informationen auf komplett unterschiedliche Wei-
se. Während die Älteren noch fernsehen und Zeitung lesen, 
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Die Kommunale Selbstverwaltung und das Subsidiaritäts-
prinzip sind zwei Schlüsselkonzepte, die in der deutschen 
politischen und wirtschaftlichen Geschichte eine zentrale 
Rolle gespielt haben. Diese Prinzipien sind nicht nur unver-
zichtbar für das Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft, 
die Ludwig Erhard mit mutigen Schritten vor 75 Jahren in 
unserem Land durchgesetzt hat, sondern auch für die Ent-
wicklung der kommunalen Eigenverantwortung, wie sie in 
den Kommunen in unserem Grundgesetz garantiert wird. 

Wenn es auch vielen 
fast selbstverständlich 
erscheint, so ist in der 
täglichen Politik die 
Treue zu diesen Prinzipi-
en nicht selbstverständ-
lich. Die Kommunen er-
leben das mit vielen bü-
rokratischen Gängeleien 
und einem permanenten 
Kampf um eine aus-
kömmliche Finanzie-
rung. Aber in der Wirt-
schaft ist die Regulie-
rungswut, vor der schon Ludwig Erhard immer gewarnt 
hat, zu einem großen Mühlstein für unseren Wohlstand 
geworden. 

Die Kommunale Selbstverwaltung ist ein entschei-
dendes Merkmal der deutschen politischen Struktur. 
Sie ermöglicht es, die Bürger auf kommunaler Ebene 
in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen, die ihre 

unmittelbare Lebensumgebung betreffen. Diese Form 
der Selbstverwaltung spiegelt den Grundsatz wider, 
dass die Bürger am besten in der Lage sind, über ihre 
eigenen Angelegenheiten zu entscheiden. Es handelt 
sich um einen Ausdruck der demokratischen Grund-
prinzipien, die in Deutschland tief verwurzelt sind. 
Diese Selbstverwaltung erstreckt sich auf Gemein-
den, Städte und Landkreise und ermöglicht den Bür-
gern, ihre lokalen Interessen und Bedürfnisse aktiv 
selbst zu gestalten und zu verwalten. Dieses Prinzip 
der Kommunalen Selbstverwaltung stärkt die lokale 
Beteiligung und trägt zur Dezentralisierung der politi-
schen Macht bei.

Das Subsidiaritätsprinzip ist heute auch in der Europäi-
schen Union verankert. Doch die Durchsetzung des 
Grundsatzes, dass Aufgaben auf der niedrigstmöglichen 
Ebene erledigt werden sollen, sofern dies effizient und 
sinnvoll ist, bleibt auch deshalb im Streit, weil dieses Ver-
trauen in die Dezentralität und Eigenverantwortung kei-
neswegs in allen europäischen Staaten gleichmäßig aus-
geprägt ist.

Zwei sich ergänzende Prinzipien:

Kommunale Selbstverwaltung 
und Subsidiaritätsprinzip
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Roland Koch
ehemaliger Hessischer Ministerprä-
sident und Vorsitzender der Ludwig-
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Diese Prinzipien von Selbstverwaltung und Subsidiarität 
sind eng miteinander verknüpft, da sie beide auf dem Ge-
danken beruhen, dass staatliche Eingriffe auf ein Mini-
mum beschränkt werden sollten, um den Bürgern größt-
mögliche Autonomie und Eigenverantwortung zu ermög-
lichen. 

Die Idee der Kommunalen Selbstverwaltung hat ihren Ur-
sprung in den Stein-Hardenbergschen Reformen in Preu-
ßen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Diese Reformen wa-
ren ein bedeutender Schritt hin zu einer modernen, effizi-
enten Verwaltung und spielten eine entscheidende Rolle 
in der Entwicklung des deutschen Staatswesens. Sie er-
möglichten den Gemeinden, eine gewisse Unabhängig-
keit von zentralen Regierungsinstitutionen zu erlangen 
und ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln. 
Es ist auch eine eigene finanzielle Gestaltungsmöglichkeit 
mit eigenen Steuern oder Anteilen an Steuern hinzuge-
kommen, was allerdings auch die Verpflichtung beinhal-
tet, wechselnde Herausforderungen mit diesem Geld zu 
bewältigen, ohne dauernd nach Zuschüssen von anderen 
staatlichen Ebenen zu rufen.

Ludwig Erhard, der Vater des deutschen „Wirtschafts-
wunders“, erkannte schon früh die Bedeutung des Sub-
sidiaritätsprinzips für den Erfolg der Wirtschaftspolitik. 
Er hat selbst den Begriff des „Wunders“ in diesem Zu-
sammenhang übrigens nie gebraucht, sondern den ra-
schen Aufschwung der deutschen Wirtschaft nach 1948 
als eine natürliche Reaktion auf die Rahmenbedingun-
gen bezeichnet, die er damals mit Mut durchgesetzt hat-
te. Die Soziale Marktwirtschaft zielt darauf ab, den 
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Wohlstand zu fördern und gleichzeitig soziale Gerechtig-
keit sicherzustellen. Dies geschieht durch eine Kombi-
nation aus freiem Markt und sozialen Maßnahmen. Das 
Subsidiaritätsprinzip findet hier Anwendung, indem der 
Staat nur dort eingreift, wo der Markt allein nicht aus-
reicht, um soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten. Dies 
ermöglicht es den Unternehmen und Bürgern, ihre An-
gelegenheiten weitgehend selbstständig zu regeln und 
fördert Eigenverantwortung und unternehmerisches 
Denken. Allerdings erfordert die Anwendung dieses 
Prinzips auch Selbstvertrauen und Mut. Es wird ein 
ständiges Bestreben des Menschen nach Sicherheit ge-
ben, und viele sind bereit, zu schnell einen Teil ihrer 
Freiheit für Sicherheit aufzugeben. Deshalb erscheint 
staatliche Planung und Regulierung oft auf den ersten 
Blick immer wieder attraktiv. 

Insgesamt bilden die Kommunale Selbstverwaltung und 
das Subsidiaritätsprinzip eine wichtige Brücke zwischen 
Staatsorganisation und Wirtschaftsorganisation in 
Deutschland. Beide Prinzipien basieren auf dem Glauben 
an die Fähigkeit der Bürger, ihre eigenen Angelegenheiten 
zu regeln, sei es auf kommunaler Ebene oder in wirt-
schaftlichen Belangen. Das eigenverantwortliche Men-
schenbild, auf dem diese Grundsätze aufbauen, ist ein 
grundlegendes Element in der deutschen Gesellschaft 
und hat dazu beigetragen, Deutschland zu einem erfolg-
reichen und stabilen Land zu machen. Wir tun gut daran, 
diese Basis nicht in den Debatten des Alltags aufzugeben. 
So sehe ich zum Beispiel auch die Aufgabe der Ludwig-Er-
hard-Stiftung. Die Prinzipientreue, der Mut und der Erfolg 
des Vaters unseres schnellen wirtschaftlichen Erfolges 
bleibt ein ganz wichtiger Maßstab für unsere heutigen 
Diskussionen.

In Zeiten, in denen die Debatten über den Umfang staat-
licher Eingriffe und die Verteilung von Verantwortlichkei-
ten zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen anhal-
ten, sind die Prinzipien der Kommunalen Selbstverwal-
tung und des Subsidiaritätsprinzips relevanter denn je. 
Sie bieten eine bewährte Grundlage für eine effiziente 
und bürgernahe Verwaltung und Wirtschaftsführung. Die 
deutsche Erfahrung zeigt, dass die Stärkung der Kommu-
nen und die Beschränkung staatlicher Eingriffe ein Weg 
sein können, um Wohlstand und soziale Gerechtigkeit in 
Einklang zu bringen und gleichzeitig die Eigenverantwor-
tung und das unternehmerische Denken zu fördern. Auch 
die Kommunen sollten dabei aber – wo immer möglich – 
der privaten Initiative den Vortritt lassen. Dann kann die-
ses Modell auch für andere Länder als Inspiration dienen, 
die nach Wegen suchen, um Bürgerbeteiligung und de-
zentrale Entscheidungsfindung zu fördern.
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